
Kundeninformationen und Versicherungsbedingungen für die 
Bauleistungsversicherung 

Der vereinbarte Versicherungsschutz sowie die vereinbarten Versicherungsbedingungen 
und Klauseln sind im Versicherungsschein bzw. Angebot beschrieben. 

Hier geht es zu den jeweiligen Bedingungen: 
(per Klick auf das jeweilige Feld gelangen Sie zu den entsprechenden Bedingungen und Klauseln) 



 Name: HVS Hamburger Versicherungs-Service AG 

 Tätigkeit Assecuradeur / Versicherungsvertreter i.S.d. § 34 d Abs. 1 GewO
 Rechtsform Aktiengesellschaft 
 Registergericht Amtsgericht Hamburg 
 Registernummer HRB 93675 
 Steuernummer 46/710/03255 
 Anschrift/Sitz Sachsenfeld 2, 20097 Hamburg 
 Vorstand Thorsten Schmidt, Stefan Schröder, Dirk Speer 

Allgemeine Kundeninformationen 

Identität des Versicherers 
Name Gothaer Allgemeine 

Versicherung AG 
Ostangler Brandgilde 

VVaG 
Allianz Versicherungs-

AG 

AXA Versicherung AG Alte Leipziger 

Versicherung AG 

ERGO Versicherung 

AG 

Condor Allgemeine 

Versicherungs-

Aktiengesellschaft 

Rechtsform Aktiengesellschaft VVaG Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft Aktiengesellschaft

Registergericht Amtsgericht Köln Amtsgericht Flensburg Amtsgericht München Amtsgericht Köln Amtsgericht Bad Homburg Amtsgericht Düsseldorf Amtsgericht Hamburg 

Registernummer 
HRB 21433 HRB 158 KA HRB 75727 HRB 21298 HRB 1585 HRB 36466 HRB 7520 

Postanschrift 50598 Köln Flensburger Str.5,  

24376 Kappeln 

Königinstraße 28, 

80802 München 

Colonia-Allee 10-20 , 

51067 Köln 

Alte Leipziger –Platz 1, 

61440 Oberursel 

ERGO-Platz 2  

40198 Düsseldorf 

Admiralitätstraße 67 

20459 Hamburg 

Ladungsfähige Anschrift Gothaer Allee 1, 

50969 Köln 

Flensburger Str.5,  

24376 Kappeln 

Königinstraße 28, 

80802 München 

Colonia-Allee 10-20 , 

51067 Köln 

Alte Leipziger –Platz 1, 

61440 Oberursel 

ERGO-Platz 2  

40198 Düsseldorf 

Admiralitätstraße 67 

20459 Hamburg 

Vertreten durch: Vorstand: 

Thomas Bischof,

(Vorsitzender) 

Oliver Brüß, 

Dr. Mathias Bühring-Uhle, 

Harald Ingo Epple),  

Michael Kurtenbach,  

Vorsitzender des Aufsichtsrats: 

Prof. Dr. Werner Görg 

Vorstand: 

Jens-Uwe Rohwer (Vorsitzender), 

Andreas Schmid 

Vorsitzender des Aufsichtsrats:  

Constantin Bennemann 

Vorstand 

Frank Sommerfeld, (Vorsitzender) 

Katja de la Viña 

Jochen Haug 

Dr. Jan Malmendier

Ulrike Zeiler

Dr. Dirk Steingröver 

Dr. Dirk Vogler 

Dr. Rolf Wiswesser 

Vorsitzender des Aufsichtsrats 

Dr. Klaus-Peter Röhler 

Vorstand 

Dr. Thilo Schumacher 

(Vorsitzender) 

Beate Heinisch 

Kai Kuklinski 

Dr. Stefan Lemke 

Dr. Nils Reich 

Dr. Marc Daniel Zimmermann 

Vorsitzender des Aufsichtsrats 

Antimo Perretta 

Vorstand 

Kai Waldmann, Sven Waldschmidt 

Vorsitzender des Aufsichtsrats 

Christoph Bohn 

Vorstand 

Mathias Scheuber (Vorsitzender) 

Dr. Christian Gründl 

Christian Molt 

Andrea Mondry 

Heiko Stüber  

Vorsitzende des Aufsichtsrats 

Dr. Clemens Muth 

Vorstand 

Michael Busch, 

Jan Dirk Dallmer 

Vorsitzender des Aufsichtsrats 

Dr. Christoph Lamby 

Den Risikoträger/Versicherer Ihres Vertrages entnehmen Sie bitte dem Vorschlag/Antrag bzw. 
Versicherungsschein. 

Identität eines Vertreters 
des Versicherers 

Die HVS Hamburger Versicherungs-Service AG ist durch, die im Versicherungsschein genannten, Versicherungsgesellschaften 
bevollmächtigt Policen in deren Namen auszustellen und zu verwalten. 

Zuständige 

Aufsichtsbehörde 

Informationen zur 

Versicherungsleistung und 

zum Gesamtbeitrag 

Wesentliche Merkmale 
der Versicherungsleistung 

Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin) 
Bereich Versicherungen 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfälle nicht verbindlich 
entscheiden kann. 

Die wesentlichen Merkmale der Versicherung wie Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der 
Versicherungsleistungen sowie den Gesamtbeitrag (Gesamtpreis und eingerechnete Kosten) 
haben wir Ihnen bereits im jeweiligen Produktinformationsblatt, den zugehörigen Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen bzw. in unserem Vorschlag genannt. 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 

Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung der Versicherungsleistungen entnehmen Sie 
bitte dem Vorschlag/Antrag und den Allgemeinen Versicherungsbedingungen und vereinbarten 
Klauseln 

Beitragszahlung 
 Erstbeitrag Ihre Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 

Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins erfolgt. 

 Folgebeitrag Ihre Zahlung von Folgebeiträgen gilt als rechtzeitig, wenn sie jeweils zu den im 
Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung genannten Fälligkeiten geleistet wird

 SEPA-Lastschrift-

Mandat

Ist mit Ihnen die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt Ihre Zahlung als 
rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung 
angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht 
widersprechen 

 Zahlweise Falls wir mit Ihnen unterjährige Zahlweise vereinbaren, ist grundsätzlich jährliche, ½-jährliche, ¼- 
jährliche oder monatliche Beitragszahlung möglich, wobei ein Zuschlag für unterjährige 
Beitragszahlung berechnet werden kann
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Gültigkeitsdauer von 

Vorschlägen 

Grundsätzlich haben die Ihnen vor Abschluss eines Versicherungsvertrags zur Verfügung 
gestellten Informationen eine befristete Gültigkeitsdauer, falls kein entsprechender 
Versicherungsvertrag abgeschlossen wird. Dies gilt sowohl bei unverbindlichen Werbemaßnahmen 
(Broschüren, Annoncen, etc.) als auch bei Vorschlägen und Preisangaben. Soweit Sie den 
betreffenden Informationen nichts anderes entnehmen können, sind wir Ihnen gegenüber an die 
darin enthaltenen Angaben vier Wochen gebunden. 

Zustandekommen des 

Vertrages 

Der Vertrag kommt durch Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrags und unsere 
Annahmeerklärung durch Übersendung des Versicherungsscheins zustande, wenn Sie nicht von 
Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Im Fall von Abweichungen von Ihrem Antrag oder den 
getroffenen Vereinbarungen sind diese – einschließlich Belehrung und Hinweise auf die damit 
verbundenen Rechtsfolgen – in Ihrem Versicherungsschein gesondert aufgeführt..

Beginn des 

Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn 
der Erstbeitrag unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des 
Versicherungsscheins bezahlt worden ist. Für den Fall, dass Sie den ersten oder einmaligen 
Beitrag nicht unverzüglich, sondern zu einem späteren Zeitpunkt zahlen, beginnt der 
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. 

Sofern bestimmte Wartezeiten bestehen, sind diese in dem jeweiligen Produktinformationsblatt 
enthalten. 

 Vorläufige Deckung Der Versicherungsschutz kann im Einzelfall auf Grund einer vorläufigen Deckungszusage ab dem 
darin genannten Zeitpunkt in Kraft treten. Diese ist ein eigenständiger Versicherungsvertrag, der 
insbesondere nach endgültigem Abschluss der Vertragsverhandlungen oder bei Vorlage des 
Versicherungsscheins über den endgültigen Versicherungsschutz endet. 

Bindefristen Sie sind an Ihren Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrags einen Monat gebunden. 

Laufzeit, Mindestlaufzeit, 

Beendigung des Vertrages 

Der Versicherungsvertrag verlängert sich automatisch, wenn er nicht rechtzeitig vor Ende der 
dreimonatigen Kündigungsfrist zur Hauptfälligkeit gekündigt wird. Den Versicherungsablauf bzw. 
die Mindestvertragslaufzeit entnehmen Sie bitte Ihrem Vorschlag/Antrag oder dem 
Versicherungsschein. 

Vor dem Ende der Mindestvertragslaufzeit können Sie und wir den Vertrag nur auf Grund 
besonderer Anlässe beenden, z. B. im Schadenfall oder bei Risikofortfall. 

Anwendbares Recht / 

Gerichtsstand 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; das gilt sowohl für die Aufnahme der 
Beziehungen zu Ihnen vor Abschluss des Versicherungsvertrages als auch für den 
Versicherungsvertrag selbst. Ansprüche gegen uns als Versiche-rer können Sie vor dem 
Gericht an Ihrem Wohnort bzw. gewöhnlichen Aufenthaltsort oder vor dem Amts- bzw. 
Landge-richt in Köln (Sitz der Gesellschaft) geltend machen.

Vertragssprache Sämtliche das Vertragsverhältnis betreffende Informationen und Kommunikation finden in 
deutscher Sprache statt, es sei denn, dass im Einzelfall besondere Bestimmungen gelten oder 
anders lautende Vereinbarungen getroffen werden. 
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Ansprechpartner für 

außergerichtliche 

Schlichtungsstellen 

Ihre individuelle, persönliche und kompetente Beratung ist unser Ziel. 
Sollten Sie dennoch einmal nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte an die 
gesetzlich vorgesehene Schlichtungsstelle für Verbraucher zur außergerichtlichen Beilegung von 
Streitigkeiten: 

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 

Ihr Recht, unmittelbar den Rechtsweg zu beschreiten, wird durch diese Institutionen nicht berührt. 

Ergänzende Informationen für Fernabsatzverträge: 

Ergänzende Informationen für 
Fernabsatzverträge: 

1. Der Vertrag kommt durch die Übersendung des Versicherungsscheins zustande.
2. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen in Textform ohne Begründung
widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt am Tage des Abschlusses des Fernabsatzvertrages bzw. – 
falls Ihnen die Vertragsbestimmungen einschl. der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
die beiliegenden Informationen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht vorlagen – mit 
dem Zugang der genannten Unterlagen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung 
des Widerrufs. Durch den Widerruf wird der Vertrag unwirksam. Das Widerrufsrecht erlischt, wenn 
der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, 
bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Das Widerrufsrecht besteht, soweit im Vertrag nicht 
ein anderes vereinbart ist, nicht bei Fernabsatzverträgen über Versicherungen mit einer Laufzeit 
von weniger als einem Monat. Sofern Sie Ihr Widerrufsrecht ausüben, haben wir nur den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämie zu erstatten, wenn Sie zugestimmt 
haben, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämie haben Sie in diesem Fall zu zahlen. Die 
Erstattung durch uns muss unverzüglich, spätestens 30 Kalendertage nach Zugang des Widerrufs 
erfolgen. Soweit Sie ein Widerspruchsrecht nach den gesetzlichen Vorschriften über 
Fernabsatzverträge haben, steht Ihnen ein Widerspruchsrecht gem. § 5 a VVG bzw. ein 
Widerrufsrecht gem. § 8 VVG nicht zu. 
3. Unsere Hauptgeschäftstätigkeit besteht im Betrieb der Haftpflicht-, Unfall- und
Sachversicherungen. 
4. Die Vertragsbedingungen und die Vorabinformationen werden in deutscher Sprache mitgeteilt;
die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrages wird in deutscher Sprache geführt. 



Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG): 

Einwilligungsklausel nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG): 

Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den 
Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/ 
Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos, zur Abwicklung 
der Rückversicherung sowie zur Beurteilung der Ansprüche an andere Versicherer und/oder an 
den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. zur Weitergabe an andere 
Versicherer übermittelt. 
Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages sowie für 
entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-)Verträgen und bei 
künftigen Anträgen. 
Ich willige ferner ein, dass die Versicherer meine allgemeine Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten in gemeinsamen Datensammlungen führen und an den/die für mich zuständigen 
Vermittler weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner 
Versicherungsangelegenheiten dient. 
Ohne Einfluss auf den Vertrag und jederzeit widerrufbar willige ich weiter ein, dass der/die 
Vermittler meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten darüber hinaus für die 
Beratung und Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen. 
Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt werden; an Vermittler 
dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur Vertragsgestaltung erforderlich ist. 
Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des Merkblattes zur 
Datenverarbeitung Kenntnis nehmen konnte, das mir vor Vertragsabschluss (mit weiteren 
Verbraucherinformationen), auf Wunsch auch sofort, überlassen wird. 
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Produktinformationsblatt 

Vorbemerkung 

Welchen Versicherungsvertrag 
bieten wir Ihnen an? 

Was ist versichert? 

Wofür wird geleistet? 

Wofür leisten wir nicht? 

Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über Ihre Bauleistungsversicherung. Bitte 
beachten Sie: Diese Informationen sind nicht abschließend und vollständig. Weitere wichtige Informationen 
finden sich in unserem Vorschlag für eine Bauleistungsversicherung bzw. im Antrag und in den bei-
gefügten Versicherungsbedingungen. Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind die dort getroffenen 
Regelungen. 

Wir bieten Ihnen eine Bauleistungsversicherung an. Grundlage sind die beigefügten Bedingungen 
für die Bauleistungsversicherung für Gebäudeneubauten durch Auftraggeber (ABN 2008) sowie alle weiteren 
im Antrag genannten Klauseln und Besonderen Vereinbarungen. 

Versichert ist die Herstellung des in dem Versicherungsschein bezeichneten Bauvorhabens. Dazu gehören: 

• Bauleistungen, Baustoffe, Bauteile; 

• Als wesentliche Bestandteile einzubauende Einrichtungsgegenstände, die wie alle anderen Bauteile in 
das Bauwerk unverrückbar eingehen; 

• Außenanlagen (nicht Gartenanlagen und Pflanzungen); 

Ferner sind nur durch besondere Vereinbarung versichert: 

• Baugrund und Bodenmassen, Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe. 

Näheres hierzu finden Sie in Abschnitt A § 1 — „Versicherte und nicht versicherte Sachen" der ABN 2008. 

Versichert sind unvorhergesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen an versicherten Bau-
leistungen oder an sonstigen versicherten Sachen. Hierzu zählen Schäden z.B. durch ungewöhnliche Witte-
rungsverhältnisse, Naturereignisse, Konstruktions- und Materialfehler, fahrlässige und böswillige Handlun-
gen Dritter, Glasbruch. Soweit es mit Ihnen vereinbart ist, auch Schäden durch Brand, Blitzschlag und Explo-
sion sowie Verluste durch Diebstahl fest eingebauter Sachen. 

Näheres hierzu finden Sie in Abschnitt A § 2 Nr. 1 und 2 — „Versicherte und nicht versicherte Gefahren und 
Schäden" der ABN 2008. 

Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir einen unangemessen hohen Bei-
trag verlangen. Deshalb wurden einige Fälle aus dem Versicherungsschutz herausgenommen. 

Nicht versichert sind insbesondere 

• Schäden durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Repräsentanten 

• Schäden durch normale Witterungseinflüsse, mit denen wegen der Jahreszeit und der örtlichen Verhält-
nisse gerechnet werden muss; 

• Schäden durch normale Wasserführung oder normale Wasserstände von Gewässern; 

• Schäden durch Baustoffe, die durch eine zuständige Prüfstelle beanstandet oder vorschriftswidrig noch 
nicht geprüft wurden; 

• Schäden durch Krieg, Aufstand oder Innere Unruhen; Streik, Aussperrung. 

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und eine vollständige Aufzählung der Ausschlussgrün-
de entnehmen Sie bitte Abschnitt A § 2 Nr. 3 und 4 — „Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schä-
den" der ABN 2008. 

Wie hoch ist Ihr Beitrag (Prämie) Der Beitrag für eine Bauleistungsversicherung richtet sich nach dem individuellen Risiko und dem vereinbar- 
und wann müssen Sie ihn ten Versicherungsumfang. Die Höhe des Beitrages einschließlich eines eventuellen Ratenzahlungszuschlags 
bezahlen? bei unterjähriger Zahlweise sowie gesetzliche Steuern können Sie sowohl Ihrem Vorschlag/Antrag als auch 

Ihrem Versicherungsschein entnehmen. 

Soweit nichts anderes vereinbart wurde, wird der Beitrag für die beantragte Dauer der Bauzeit erhoben. Der 
Beitrag wird zunächst aus den vorläufigen und nach Ende der Bauzeit aus den endgültigen Versicherungs-
summen berechnet. Der Erst- oder Einmalbeitrag ist unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang 
des Versicherungsscheins zu zahlen. 

Sowohl die jeweiligen Fälligkeiten als auch den Zeitraum, für den der Beitrag vereinbart wurde, können Sie 
dem Antrag und dem Versicherungsschein entnehmen. 

Welche Verpflichtungen haben 
Sie 

• bis zum Vertragsschluss? Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die im Antragsformular enthaltenen Fra- 
gen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig beantworten (z.B. notwendige Informationen über die 
Eigenschaften oder Veränderungen des Baugrundes und die Grundwasserverhältnisse). 

 



• während der Vertragslaufzeit? Durch eine Veränderung der Umstände, die Sie uns zu Vertragsbeginn angegeben haben, kann sich die Not- 
wendigkeit ergeben, den Versicherungsvertrag anzupassen. Benachrichtigen Sie uns von jeder Gefahrer-
höhung, z.B. nachträglichen Erweiterungen des Bauvorhabens, wesentlichen Änderungen der Bauweise oder 
des Bauzeitenplans, einer Unterbrechung der Bauarbeiten. 

Näheres entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 8 — „Obliegenheiten des Versicherungsnehmers" und Abschnitt 
B § 9 — „Gefahrerhöhung" der ABN 2008. 

• wenn ein Schaden eingetreten 
ist? 

Was sind die Folgen, wenn Sie 
Verpflichtungen nicht beachten? 

Wann endet der Vertrag? 

Versuchen Sie den Schaden gering zu halten, ohne Ihre eigene Sicherheit zu gefährden. Benachrichtigen Sie 
uns in jedem Schadenfall sofort, damit ggf. geeignete Sanierungsmaßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden 
können. 
Schildern Sie genau die Umstände, die zu dem Schaden geführt haben. 

Rufen Sie im Brandfall sofort die Feuerwehr. Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum sind 
unverzüglich der Polizei anzuzeigen. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt B § 8 — „Obliegenheiten des Versicherungsnehmers" 
der ABN 2008. 

Beachten Sie die oben benannten Verpflichtungen mit Sorgfalt. Ihre Nichtbeachtung kann schwerwiegende 
Konsequenzen für Sie haben. Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz 
oder teilweise verlieren. Unter Umständen können wir uns auch vorzeitig vom Vertrag lösen. 

Näheres entnehmen Sie bitte Abschnitt B §§ 1, 8 und 9 — „Anzeigepflichten, Obliegenheiten, Gefahrerhö-
hung" der ABN 2008. 

Die Versicherung gilt für die Dauer der Bauzeit abgeschlossen. Der Versicherungsschutz endet zu dem im 
Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Vor Ende des Versicherungsschutzes können Sie die Verlänge-
rung des Versicherungsschutzes beantragen. 

Für Schäden, die Sie als Versicherungsnehmer zu tragen haben, endet der Versicherungsschutz spätestens 

- mit der Bezugsfertigkeit oder 

- nach Ablauf von sechs Werktagen seit Beginn der Benutzung oder 

- mit dem Tage der behördlichen Gebrauchsabnahme. 

Maßgebend ist der früheste dieser Zeitpunkte. Näheres entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 3 — „Ende des 
Vertrages; Ende des Versicherungsschutzes" derABN 2008. 

Kündigungsrechte stehen Ihnen u. a. im Schadenfall zu. Einzelheiten entnehmen Sie bitte Abschnitt B § 14 —
„Kündigung nach dem Versicherungsfall" derABN 2008. 

 



 

Datenschutz Informationsblatt 
 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

HVS Hamburger Versicherungs-Service AG                                                                                                         
Stiftstraße 46 
20099 Hamburg 
E-Mail: info@hvs.ag 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o.g. Adresse mit dem Zusatz - 
Datenschutzbeauftragter - oder per E-Mail unter: datenschutz@hvs.ag 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des 
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser 
Unternehmen auf die „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche 
Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren.  

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den 
Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der 
Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z.B. zur 
Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein 
Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten nicht möglich.  

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erstellung von versicherungsspezifischen 
Statistiken, z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller 
bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung 
hinsichtlich einer Vertragsanpassung, -ergänzung oder für umfassende Auskunftserteilungen. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist 
Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre 
Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebens-, Kranken- oder Unfallversicherungsvertrages) erforderlich sind, 
holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen 
Datenkategorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DSGVO i. V. m. § 27 BDSG.  

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) 
DSGVO). Dies kann insbesondere erforderlich sein: 

 

 zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 
 zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für andere Produkte von Kooperationspartnern, 

sowie für Markt- und Meinungsumfragen, 
 zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von 

Hinweisen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können. 



Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. 
aufsichtsrechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. 
Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 
Abs. 1 c) DSGVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren.  

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Erst- und Rückversicherer: 

Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungsunternehmen (Erst- und 
Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Versicherer zu 
übermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Versicherungsfall machen kann. Darüber 
hinaus ist es möglich, dass der Versicherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sachkunde bei der 
Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre 
Daten an den Versicherer nur soweit dies für die Erfüllung unseres Versicherungsvertrages mit Ihnen erforderlich ist 
bzw. im zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. 

Vermittler: 

Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die 
zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrages benötigten Antrags-, Vertrags- und Schadendaten. Auch 
übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu 
Ihrer Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienstleistungsangelegenheiten benötigen. 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 

Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte 
Datenverarbeitungsaufgaben für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein 
Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, können Ihre 
Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und 
Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen 
der Gruppe verarbeitet werden.  

Externe Dienstleister: 

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister.  

Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende 
Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie in der jeweils aktuellen Version auf unserer Internetseite unter 
www.hvs.ag unserem Formularcenter entnehmen. 

Weitere Empfänger: 

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an 
Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden oder 
Strafverfolgungsbehörden). 

Dauer der Datenspeicherung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 
Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen 
unser Unternehmen geltend gemacht werden können (z.B. gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig 
Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. 
Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, 
der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.  

 



Betroffenenrechte 

Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber 
hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. 
Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der 
von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.  

Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu 
widersprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser 
Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die 
Datenverarbeitung sprechen. 

Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine 
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit                                                                  
Klosterwall 6                                                                                                                                                                      
20095 Hamburg 

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem (HIS) der informa HIS GmbH zur 
Unterstützung der Risikobeurteilung im Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie bei 
der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit 
dem HIS erforderlich. Sofern die o.g. Gesellschaften am Informationsaustausch mit dem HIS teilnehmen, ist dies in 
den jeweiligen Versicherungsunterlagen kenntlich gemacht. 

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages (z. B. zur Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes in 
der Kfz-Haftpflichtversicherung) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls überprüfen und bei Bedarf 
ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem 
von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen. 

Bonitätsauskünfte 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, fragen wir bei einer Auskunftei (z.B. SCHUFA 
Holding AG, infoscore Consumer Data GmbH) Informationen zur Beurteilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens 
ab. 

Datenübermittlung in ein Drittland 

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes 
Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche 
unternehmensinterne Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind.  

Automatisierte Einzelfallentscheidungen 

Auf Basis der von Ihnen gemachten Angaben entscheiden wir in bestimmten Fällen vollautomatisiert bei der Antrags-
, Vertrags- sowie Schaden- und Leistungsbearbeitung. 

Die Entscheidung erfolgt dabei insbesondere auf der Grundlage Ihrer Angaben zu persönlichen Risikomerkmalen. 
Die vollautomatisierten Entscheidungen basieren insbesondere auf den vertraglichen Bedingungswerken und den 
daraus abgeleiteten Regeln und Bearbeitungsrichtlinien. 

Die in dieser Information genannten Gesetze (DSGVO und BDSG) treten am 25.05.2018 in Kraft. 
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A Allgemeine Bedingungen für die Bauleistungsversicherung (ABN) 
 

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen 

1. Versicherte Sachen 

Versichert sind alle Lieferungen und Leistungen für das im 
Versicherungsvertrag bezeichnete Bauvorhaben (Neubau 
oder Umbau eines Gebäudes einschließlich dazugehöriger 
Außenanlagen). 

2. Zusätzlich versicherbare Sachen 

Nur wenn dies besondert vereinbart ist, sind zusätzlich ver-
sichert  

a) Medizinisch-technische Einrichtungen und Laborein-
richtungen; 

b) Stromerzeugungsanlagen, Datenverarbeitungs- und 
sonstige selbstständige elektronische Anlagen; 

c) Bestandteile von unverhältnismäßig hohem Kunst-
wert; 

d) Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe; 

e) Baugrund und Bodenmassen, soweit sie nicht Be-
standteil der Lieferungen und Leistungen sind; 

f) Altbauten, die nicht Bestandteil der Lieferungen und 
Leistungen sind. 

3. Nicht versicherte Sachen 

Nicht versichert sind 

a) Wechseldatenträger; 

b) bewegliche und sonstige nicht als wesentliche Be-
standteile einzubauende Einrichtungsgegenstände; 

c) maschinelle Einrichtungen für Produktionszwecke; 

d) Baugeräte einschließlich Zusatzeinrichtungen wie 
Ausrüstungen, Zubehör und Ersatzteile; 

e) Kleingeräte und Handwerkzeuge; 

f) Vermessungs-, Werkstatt-, Prüf-, Labor- und Funk-
geräte sowie Signal- und Sicherungsanlagen; 

g) Stahlrohr- und Spezialgerüste, Stahlschalungen, 
Schalwagen und Vorbaugeräte, ferner Baubüros, 
Baubuden, Baucontainer, Baubaracken, Werkstät-
ten, Magazine, Labors und Gerätewagen; 

h) Fahrzeuge aller Art; 

i) Akten, Zeichnungen und Pläne; 

j) Gartenanlagen und Pflanzen. 

§ 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schä-
den 

1. Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen 
eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen von versi-
cherten Sachen (Sachschaden). 

Unvorhergesehen sind Schäden, die der Auftraggeber oder 
die beauftragten Unternehmen oder deren Repräsentanten 
weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit dem für 
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die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwis-
sen hätten vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrläs-
sigkeit schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

2. Zusätzlich versicherbare Gefahren und Schäden 

Nur wenn dies besonders vereinbart ist, leistet der Versi-
cherer Entschädigung für  

a) Verluste durch Diebstahl mit dem Gebäude fest ver-
bundener versicherter Bestandteile; 

b) Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion, 
Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner 
Teile oder seiner Ladung;   

c) Schäden durch Gewässer und/oder durch Grund-
wasser, das durch Gewässer beeinflusst wird, infolge 
von  

aa) ungewöhnlichem Hochwasser; 

bb) außergewöhnlichem Hochwasser. 

3. Nicht versicherte Schäden 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

a) Mängel der versicherten Lieferungen und Leistungen 
sowie sonstiger versicherter Sachen; 

b) Verluste von versicherten Sachen, die nicht mit dem 
Gebäude fest verbunden sind; 

c) Schäden an Glas-, Metall- oder Kunststoffoberflä-
chen sowie an Oberflächen vorgehängter Fassaden 
durch eine Tätigkeit an diesen Sachen. 

4. Nicht versicherte Gefahren und Schäden  

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen keine Entschädigung für Schäden 

a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder des-
sen Repräsentanten;  

b) durch normale Witterungseinflüsse, mit denen wegen 
der Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse ge-
rechnet werden muss; 

Entschädigung wird jedoch geleistet, wenn der Witterungs-
schaden infolge eines anderen entschädigungspflich-
tigen Schadens entstanden ist; 

c) durch normale Wasserführung oder normale Was-
serstände von Gewässern; 

d) durch nicht einsatzbereite oder ausreichend redun-
dante Anlagen zur Wasserhaltung; redundant sind 
die Anlagen, wenn sie die Funktion einer ausgefalle-
nen Anlage ohne zeitliche Verzögerung übernehmen 
können und über eine unabhängige Energieversor-
gung verfügen; 

e) während und infolge einer Unterbrechung der Arbei-
ten auf dem Baugrundstück oder einem Teil davon 
von mehr als __ Monaten; 

f) durch Baustoffe, die durch eine zuständige Prüfstelle 
beanstandet oder vorschriftswidrig noch nicht geprüft 
wurden; 

g) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, 
Revolution, Rebellion, Aufstand; 

h) durch Innere Unruhen; 

i) durch Streik, Aussperrung und Verfügungen von ho-
her Hand; 

j) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioak-
tive Substanzen. 

§3 Versicherte Interessen 

1. Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers 
(Bauherr oder sonstiger Auftraggeber). 

2. Versichert ist das Interesse aller Unternehmer, die an dem 
Vertrag mit dem Auftraggeber beteiligt sind, einschließlich 
der Subunternehmer, jeweils mit ihren Lieferungen und 

Leistungen. 

3. Ansprüche, die dem Versicherungsnehmer oder einem 
versicherten Unternehmer in Zusammenhang mit einem 
entschädigungspflichtigen Schaden zustehen, gehen auf 
den Versicherer, wenn nicht etwas anderes vereinbart ist, 
auch dann über, wenn sie sich gegen einen anderen Versi-
cherten richten. 

§ 4 Versicherungsort 

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versiche-
rungsortes. Versicherungsort sind die im Versicherungsver-
trag bezeichneten räumlichen Bereiche. 

Soweit vereinbart, besteht Versicherungsschutz auch 
auf den Transportwegen zwischen den im Versiche-
rungsvertrag bezeichneten räumlich getrennten Berei-
chen. 

§ 5 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversi-
cherung 

1. Versicherungswert 

a) Der Versicherungswert sind die endgültigen Herstel-
lungskosten für das gesamte versicherte Bauvorha-
ben einschließlich der Stundenlohnarbeiten, der Ei-
genleistungen des Bauherrn und des Neuwertes der 
Baustoffe und Bauteile sowie hierfür anfallende Kos-
ten für Anlieferung und Abladen. 

Ist die Versicherung von weiteren Sachen vereinbart, so ist 
deren Versicherungswert der Neuwert. 

b) Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug 
nicht berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubezie-
hen. 

c) Nicht berücksichtigt werden  

aa) Grundstücks- und Erschließungskosten; 

bb) Baunebenkosten, wie Makler-, Architekten- 
und Ingenieurgebühren, Finanzierungskosten 
und behördliche Gebühren. 

2.  Versicherungssumme  

Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und 
Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der 
dem Versicherungswert entsprechen soll.  

Zu Beginn des Versicherungsschutzes wird für die versi-
cherten Lieferungen und Leistungen eine vorläufige Versi-
cherungssumme in Höhe des zu erwartenden Versiche-
rungswertes vereinbart. 

Nach Ende des Versicherungsschutzes ist die Versiche-
rungssumme auf Grund eingetretener Veränderungen end-
gültig festzusetzen. Hierzu sind dem Versicherer Original-
belege vorzulegen, z.B. die Schlussrechnung.  

Die endgültige Versicherungssumme hat dem Versiche-
rungswert zu entsprechen. 

3. Unterversicherung 

Unterversicherung besteht, wenn 

a) die Versicherungssumme für Lieferungen und Leis-
tungen ohne Einverständnis des Versicherers nicht 
im vollen Umfang gebildet worden ist; 

b) für weitere versicherte Sachen der Versicherungs-
wert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 
höher als die Versicherungssumme ist. 

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Kosten 

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens  

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die 
der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles den Umständen nach zur Abwendung 
und Minderung des Schadens für geboten halten 
durfte oder die er auf Weisung des Versicherers 
macht..  
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b) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädi-
gung für versicherte Sachen betragen zusammen 
höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter 
Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen 
auf Weisung des Versicherers entstanden sind.  

c) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen 
der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öf-
fentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, 
wenn diese Leistungen im öffentlichen Interesse er-
bracht werden. 

d)  Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erfor-
derlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungs-
nehmers vorzuschießen. 

2. Kosten für die Wiederherstellung von Daten  

a) Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von 
Daten des Betriebssystems, welche für die Grund-
funktion der versicherten Sache notwendig sind, so-
fern der Verlust, die Veränderung oder die Nichtver-
fügbarkeit der Daten infolge eines dem Grunde nach 
versicherten Schadens an dem Datenträger eingetre-
ten ist, auf dem diese Daten gespeichert waren. 

b) Andere Daten sind nur nach besonderer Vereinba-
rung versichert. 

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädi-
gung für versicherte Sachen betragen zusammen 
höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter 
Position. 

3. Zusätzliche Kosten 

Soweit vereinbart, sind über die Wiederherstellungskosten 
hinaus die nachfolgend genannten Kosten bis zur Höhe der 
jeweils hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf ers-
tes Risiko versichert. Die jeweils vereinbarte Versiche-
rungssumme vermindert sich nicht dadurch, dass eine Ent-
schädigung geleistet wird. 

a) Schadensuchkosten; 

b) zusätzliche Aufräumungskosten für den Fall, dass in-
folge von Aufräumungskosten die Versicherungs-
summe überschritten wird; 

c) Baugrund und Bodenmassen, soweit sie nicht Be-
standteil der Bauleistung sind. 

§ 7 Umfang der Entschädigung 

1. Wiederherstellungskosten 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe der 
Kosten, die aufgewendet werden müssen, um einen 
Zustand wiederherzustellen, der dem Zustand unmit-
telbar vor Eintritt des Schadens technisch gleichwer-
tig ist. 

Der Zeitwert von Resten und Altteilen wird angerech-
net. 

Bei Totalschäden an versicherten Hilfsbauten und 
Bauhilfsstoffen leistet der Versicherer Entschädigung 
für das Material nur in Höhe des Zeitwertes. 

b) Führt ein Mangel zu einem entschädigungspflichtigen 
Schaden, so leistet der Versicherer Entschädigung 
unter Abzug der Kosten, die zusätzlich aufgewendet 
werden müssen, damit der Mangel nicht erneut ent-
steht. 

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

aa) Vermögensschäden;  

bb) Schadensuchkosten und zusätzliche Aufräu-
mungskosten, soweit nicht besondere Versi-
cherungssummen vereinbart sind; 

cc) Mehrkosten durch Änderung der Bauweise, 
durch Verbesserungen gegenüber dem Zu-
stand unmittelbar vor Eintritt des Schadens, 
durch behelfsmäßige Maßnahmen oder durch 
Luftfracht. 

2. Kosten der Wiederherstellung, die zu Lasten eines 
versicherten Unternehmers gehen  

a) Bei Schäden, die zu Lasten eines versicherten Un-
ternehmers gehen, der die Bauleistung ausgeführt 
hat, leistet der Versicherer für die Kosten für Wieder-
herstellung in eigener Regie des Unternehmers Ent-
schädigung ohne Zuschläge für 

aa) Wagnis und Gewinn; 

bb) nicht schadenbedingte Baustellengemeinkos-
ten; 

cc) allgemeine Geschäftskosten.  

Dies gilt auch für Eigenleistungen des Bauherrn. 

b) Wird nach dem Leistungsverzeichnis abgerechnet, 
so werden _ Prozent der Preise ersetzt, die in dem 
Bauvertrag vereinbart oder auf gleicher Grundlage 
ermittelt worden sind. 

Durch diesen Prozentsatz ist der Ausschluss von Zuschlä-
gen gemäß Nr. 2 a) aa bis b) cc berücksichtigt. 

c) Unabhängig von den Preisen des Bauvertrages kann 
über die Wiederherstellungskosten nur mit Zustim-
mung des Versicherers abgerechnet werden, die je-
doch erteilt werden muss, wenn der versicherte Un-
ternehmer sie aus wichtigem Grund verlangt. 

d) Soweit über Stundenlohnarbeiten unabhängig von 
den Preisen des Bauvertrages abgerechnet werden 
kann, sind zu ersetzen 

aa) die für die Baustelle geltenden tariflichen 
Stundenlöhne für Bau-, Montage- und Werk-
stattarbeiten zuzüglich tariflicher Zulagen für 
Erschwernis, Schmutzarbeit usw.; 

bb) tarifliche Zuschläge für Überstunden, Sonn-
tags-, Feiertags- und Nachtarbeiten, soweit 
solche Zuschläge in den Herstellungskosten 
enthalten sind, und soweit der Ersatz dieser 
Kosten außerdem besonders vereinbart ist; 

cc) Zuschläge auf die Beträge gemäß Nr. 2 d) aa 
und d) bb, und zwar in Höhe von _ Prozent, 
wenn nicht ein anderer Satz vereinbart ist; 

dd) notwendige und schadenbedingte Lohnneben-
kosten, soweit sie in der Versicherungssumme 
enthalten sind; 

ee) übertarifliche Lohnanteile und Zulagen, soweit 
solche Kosten als Teil der Herstellungskosten 
in der Versicherungssumme enthalten sind; 

ff) Zuschläge auf die Beträge gemäß Nr. 2 d) dd 
und 2 d) ee, auf Beträge gemäß Nr. 2 d) dd je-
doch nur, soweit sie lohnsteuerpflichtig sind; 
der Zuschlag beträgt _ Prozent, wenn nicht ein 
anderer Satz vereinbart ist. 

e) Soweit ein versicherter Unternehmer über das Vor-
halten eigener Baugeräte für die Zeit ihres Einsatzes 
zwecks Beseitigung des Schadens unabhängig von 
den Preisen des Bauvertrages abrechnen kann, sind 
zu ersetzen. 

aa) _ Prozent der mittleren Abschreibungs- und 
Verzinsungssätze gemäß der durch den 
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie he-
rausgegebenen “Baugeräteliste” in ihrer je-
weils neuesten Fassung; 

bb) entstandene Kosten für Betriebs- und 
Schmierstoffe. 

Damit sind die Kosten für Abschreibung und Verzin-
sung sowie für Reparaturen der Baugeräte abgegol-
ten. 

f) Soweit über Transporte unabhängig von den Preisen 
des Bauvertrages abgerechnet werden kann, sind die 
angemessenen ortsüblichen Kosten zu ersetzen.  

Mehrkosten für Eil- und Expressfrachten werden nur 
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ersetzt, soweit dies besonders vereinbart ist. 

g) Für Stundenlohnarbeiten sind prüfungsfähige Unter-
lagen vorzulegen. Aus diesen Unterlagen müssen 
sich ergeben: 

aa) Art, Zweck und Dauer jeder Arbeitsleistung; 

bb) die Höhe der tariflichen Stundenlohnsätze; 

cc) Art und Höhe etwaiger Lohnzulagen nach Nr. 2 
d) aa und Lohnnebenkosten nach Nr. 2 d) dd; 

dd) die Höhe der übertariflichen Löhne und Zula-
gen sowie der Zuschläge für Überstunden, 
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit, soweit 
sie nach Nr. 2 d) bb und 2 d) ee entschädi-
gungspflichtig sind. 

h) Durch die Zuschläge nach Nr. 2 d) cc sind abgegol-
ten: 

aa) lohnabhängige Kosten, insbesondere für tarif-
liche und gesetzliche soziale Aufwendungen, 
sowie vermögenswirksame Arbeitgeberzula-
gen; 

bb) Kosten für Löhne und Gehälter aller Personen, 
die an der Wiederherstellung und Aufräumung 
nur mittelbar beteiligt sind; die Arbeiten von 
Meistern und Polieren werden wie Stunden-
lohnarbeiten gemäß Nr. 2 d) aa berücksichtigt; 

cc) Kosten für die Beförderung von Personen zur 
Baustelle und zurück, soweit sie nicht Lohnne-
benkosten gemäß Nr. 2 d) dd sind; 

dd) alle sonstigen schadenbedingten Gemeinkos-
ten, z. B. Bürokosten; 

ee) Kosten infolge betrieblicher Störungen und 
dergleichen; 

ff) Kosten für Bauplatzanlagen, ferner für Neben-
frachten und für Nebenstoffe in geringen Men-
gen; 

gg) Kosten für das Vorhalten von Handwerkzeu-
gen, Kleingeräten und Gerüsten mit einer Ar-
beitsbühne bis zu 2 m Höhe; 

hh) Kosten für Einrichtung und Betrieb der Werk-
statt (einschließlich Gehaltskosten) sowie für 
das Vorhalten der Werkstatteinrichtung; 

ii) Aufwendungen für Verbrauchsstoffe in der 
Werkstatt. 

3. Wiederherstellungskosten durch Lieferungen und 
Leistungen Dritter 

a) Lieferungen und Leistungen Dritter kann der versi-
cherte Unternehmer für Material und in Ausnahmefäl-
len mit Zustimmung des Versicherers auch sonst in 
Anspruch nehmen. 

b) Unter dieser Voraussetzung leistet der Versicherer 
Entschädigung für den Rechnungsbetrag in den ver-
einbarten Grenzen sowie außerdem pauschal für 
schadenbedingte Geschäftskosten des versicherten 
Unternehmers, und zwar bei einem Rechnungsbe-
trag 

aa) bis zu ____ € in Höhe von ___ Prozent dieses 
Betrages; 

bb) von mehr als ____ € in Höhe von ___ Prozent 
aus _____ € zuzüglich ___ Prozent des Mehr-
betrages. 

4. Kosten der Wiederherstellung, die nicht zu Lasten 
eines versicherten Unternehmers gehen 

Bei Schäden, die nicht zu Lasten eines versicherten Unter-
nehmers gehen, der die Bauleistung ausgeführt hat, gelten 
als entschädigungspflichtige Wiederherstellungs- kosten 
nur Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen Dritter, 
und zwar in dem Umfang, in dem die Rechnungsbeträge 
schadenbedingt und der Höhe nach angemessen sind. An-
gemessen sind in der Regel die Sätze des Leistungsver-

zeichnisses. Ist der Auftraggeber zum Vorsteuerabzug 
nicht berechtigt, so ist die Mehrwertsteuer in die Entschädi-
gung einzubeziehen. 

5. Weitere Kosten 

Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Scha-
dens über die Wiederherstellungskosten hinaus aufgewen-
det werden müssen,   ersetzt der Versicherer im Rahmen 
der hierfür vereinbarten Versicherungssummen. 

6. Grenze der Entschädigung 

Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Versi-
cherungssummen. 

7. Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung 

Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des 
nach Nr. 1 bis 6 ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu 
dem ganzen Betrag verhält, wie die Versicherungssumme 
zu dem Versicherungswert. Dies gilt nicht für Versiche-
rungssummen auf Erstes Risiko. 

8. Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit  

Haben der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentan-
ten den Schaden grob fahrlässig herbeigeführt, wird die 
Entschädigung in einem der Schwere des Verschul-
dens entsprechenden Verhältnis gekürzt. 

9. Selbstbehalt 

Der nach Nr. 1 bis 8 ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt je-
weils einzeln abgezogen. 

§ 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

1. Fälligkeit der Entschädigung  

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs 
abgeschlossen sind. 

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung 
des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung beanspru-
chen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

2. Verzinsung 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 

a) die Entschädigung ist - soweit sie nicht innerhalb ei-
nes Monats nach Meldung des Schadens geleistet 
wird - ab Fälligkeit zu verzinsen; 

b) der Zinssatz beträgt 4 Prozent; 

c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 
fällig. 

3. Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und 2 a) ist 
der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung 
nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

4. Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen; 

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren 
gegen den Versicherungsnehmer oder seinen Rep-
räsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles 
noch läuft. 

5. Abtretung des Entschädigungsanspruches 

Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit 
Zustimmung des Versicherers abgetreten werden. Die Zu-
stimmung muss erteilt werden, wenn der Versicherungs-
nehmer sie aus wichtigem Grund verlangt. 
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§ 9 Sachverständigenverfahren 

1. Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass der Schaden in einem Sach-
verständigenverfahren festgestellt wird. 

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versiche-
rer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinba-
ren. 

2. Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden. 

3. Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen 
zu benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständi-
gen benannt hat, kann die andere unter Angabe des 
von ihr genannten Sachverständigen in Textform auf-
fordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. 
Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung be-
nannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das 
für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernen-
nen lassen. In der Aufforderung durch den Versiche-
rer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hin-
zuweisen. 

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine 
Person benennen, die Mitbewerber des Versiche-
rungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Ge-
schäftsverbindung steht, ferner keine Person, die bei 
Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist 
oder mit ihnen in einem ähnlichen Verhältnis steht. 

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor 
Beginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachver-
ständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt 
entsprechend für die Benennung eines Obmannes 
durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sach-
verständigen nicht, so wird der Obmann auf Antrag 
einer Partei durch das für den Schadenort zuständi-
ge Amtsgericht ernannt. 

4. Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthal-
ten: 

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den 
Zeitpunkt, von dem an der Sachschaden für den 
Versicherungsnehmer nach den anerkannten Regeln 
der Technik frühestens erkennbar war; 

b) den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, 
insbesondere 

aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, 
zerstörten und beschädigten versicherten Sa-
chen mit deren Werten unmittelbar vor dem 
Schaden sowie deren Neuwerten zur Zeit des 
Schadens;  

bb) die für die Wiederbeschaffung oder Wieder-
herstellung in den Zustand vor Schadeneintritt 
erforderlichen Kosten;  

cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen 
Sachen; 

c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten 
Kosten. 

5. Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der 
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versi-
cherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet 
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die 
Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen 

und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleich-
zeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
mannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn 
nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirkli-
chen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser ver-
bindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die 
Entschädigung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese 
durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die 
Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können o-
der wollen oder sie verzögern. 

6. Kosten 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei 
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

7. Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 

§ 10 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Ge-
fahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in 
Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheb-
lich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schlie-
ßen. Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur 
Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, a-
ber vor Vertragsannahme der Versicherer Fragen in Text-
form im Sinne des Satzes 1 stellt. 

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 
nach Abs. 1, so kann der Versicherer nach Maßgabe der 
§§ 19-21 VVG vom Vertrag zurücktreten, kündigen oder ei-
ne Vertragsänderung vornehmen. Der Versicherer kann 
nach § 21 Abs. 2 VVG auch leistungsfrei sein. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind gemäß § 20 VVG sowohl 
die Kenntnis und Arglist des Vertreters als auch die Kennt-
nis und Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichti-
gen. 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag nach § 22 VVG 
wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 

§ 11 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen 
verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Einmal- o-
der Erstprämie; Prämienberechnung 

1. Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Rege-
lung in Nr. 3 zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt. 

2. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie 

Die erste oder einmalige Prämie ist - unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufrechts - unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein 
angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. 

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns 
vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie 
unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der 
Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder von getroffenen Vereinbarungen ab, ist 
die erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat 
nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 

Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die ers-
te Rate als erste Prämie. 
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3. Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der 
Erst- oder Einmalprämie 

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach 
Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, ist der 
Versicherer nach Maßgabe des § 37 VVG berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten oder auch leistungsfrei. 

4. Prämienberechnung 

Die Prämie wird zunächst aus den vorläufigen und nach 
Ende des Versicherungsschutzes aus den endgültigen 
Versicherungssummen berechnet. Ein Differenzbetrag ist 
nach zu entrichten oder zurück zu gewähren. 

§ 12 Ende des Vertrages; Ende des Versicherungsschutzes 

1. Ende des Vertrages 

Der Vertrag endet mit dem Ende des Versicherungsschut-
zes. 

2. Ende des Versicherungsschutzes  

Der Versicherungsschutz endet  

a) mit der Bezugsfertigkeit oder 

b) nach Ablauf von sechs Werktagen seit Beginn der 
Benutzung oder 

c) mit dem Tage der behördlichen Gebrauchsabnahme. 

Maßgebend ist der früheste dieser Zeitpunkte. Für Restar-
beiten besteht weiterhin Versicherungsschutz.  

Liegen vorstehende Voraussetzungen nur für eines von 
mehreren Bauwerken oder für einen Teil eines Bauwerkes 
vor, so endet der Versicherungsschutz für dieses von meh-
reren Bauwerken oder für diesen Teil eines Bauwerkes. 

Der Versicherungsschutz endet spätestens zu dem im Ver-
sicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Vor Ende des 
Versicherungsschutzes kann der Versicherungsnehmer die 
Verlängerung des Versicherungsschutzes beantragen. 

3. Ende des Versicherungsschutzes für versicherte Un-
ternehmer 

Der Versicherungsschutz eines versicherten Unternehmers 
endet mit dem Zeitpunkt, in dem die Bauleistung oder Teile 
davon abgenommen werden oder nach dem Bauvertrag als 
abgenommen gelten oder in dem der Auftraggeber in Ab-
nahmeverzug gerät.  

Für Baustoffe und Bauteile endet der Versicherungsschutz 
abweichend von Satz 1 einen Monat nach dem Ende des 
Versicherungsschutzes für die zugehörige Bauleistung; das 
gleiche gilt für versicherte Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe.  

Der Versicherungsschutz endet jedoch spätestens mit dem 
in Nummer 2 genannten Zeitpunkt. 

§ 13 Folgeprämie 

Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der 
jeweiligen Versicherungsperiode fällig. Die Zahlung gilt als 
rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein 
oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitraums be-
wirkt ist. Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung ergeben 
sich aus § 38 VVG. 

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folge-
prämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des 
ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlan-
gen. 

§ 14 Lastschriftverfahren 

1. Pflichten des Versicherungsnehmers 

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren ver-
einbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeit-
punkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende De-
ckung des Kontos zu sorgen. 

2. Änderung des Zahlungsweges 

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine 
oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsver-

such, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer 
berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kün-
digen. 

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, 
dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausste-
hende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermit-
teln. 

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für 
fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versiche-
rungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 

§ 15 Ratenzahlung 

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden 
Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als ge-
stundet. 

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperio-
de werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit 
einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn 
eine Entschädigung fällig wird. 

§ 16 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Versiche-
rungsperiode oder wird es nach Beginn rückwirkend aufge-
hoben oder von Anfang an wegen arglistiger Täuschung 
nichtig, so gebührt dem Versicherer die Prämie oder die 
Geschäftsgebühr nach Maßgabe der §§ 39 und 80 VVG. 

§ 17 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

1. Obliegenheiten vor dem Versicherungsfall 

a) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles 

aa) die notwendigen Informationen über die Ei-
genschaften oder Veränderungen des Bau-
grundes und die Grundwasserverhältnisse ein-
zuholen und zu beachten; 

bb) eine gänzliche Unterbrechung der Arbeiten auf 
dem Baugrundstück oder eines Teils davon 
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen; 

cc) alle sonstigen vertraglich vereinbarten Oblie-
genheiten einzuhalten. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genann-
ten Obliegenheiten, so ist der Versicherer nach 
Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung berechtigt. 
Eine Kündigung des Versicherers wird mit Zugang 
wirksam. 

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalls 

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versi-
cherungsfalls 

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Min-
derung des Schadens zu sorgen; 

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nach-
dem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unver-
züglich - gegebenenfalls auch mündlich oder 
telefonisch - anzuzeigen; 

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenab-
wendung/-minderung - ggf. auch mündlich o-
der telefonisch - einzuholen, wenn die Um-
stände dies gestatten; 

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenab-
wendung/-minderung, soweit für ihn zumutbar, 
zu befolgen; erteilen mehrere an dem Versi-
cherungsvertrag beteiligte Versicherer unter-
schiedliche Weisungen, hat der Versiche-
rungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen 
zu handeln; 

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen 
das Eigentum unverzüglich der Polizei anzu-
zeigen; 

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich 
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ein Verzeichnis der abhanden gekommenen 
Sachen einzureichen; 

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu las-
sen, bis die Schadenstelle oder die beschädig-
ten Sachen durch den Versicherer freigegeben 
worden sind; sind Veränderungen unumgäng-
lich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu 
dokumentieren (z. B. durch Fotos) und die be-
schädigten Sachen bis zu einer Besichtigung 
durch den Versicherer aufzubewahren; 

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich 
jede Auskunft - auf Verlangen in Schriftform - 
zu erteilen, die zur Feststellung des Versiche-
rungsfalles oder des Umfanges der Leistungs-
pflicht des Versicherers erforderlich ist sowie 
jede Untersuchung über Ursache und Höhe 
des Schadens und über den Umfang der Ent-
schädigungspflicht zu gestatten; 

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizu-
bringen, deren Beschaffung ihm billigerweise 
zugemutet werden kann; 

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des 
Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Ob-
liegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls zu erfüllen - 
soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtli-
chen Umständen möglich ist. 

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach 
Nr. 1 oder 2, so ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 
28 und 82 VVG leistungsfrei. 

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist 
der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist. 

§ 18 Gefahrerhöhung 

Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versiche-
rungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des Versicherers 
keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme 
durch einen Dritten gestatten. 

Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung, die 
ihm bekannt wird, dem Versicherer unverzüglich anzuzei-
gen, und zwar auch dann, wenn sie ohne seinen Willen ein-
tritt. Im Übrigen gelten die §§ 23 bis 27 VVG. Danach kann 
der Versicherer zur Kündigung berechtigt sein, eine Ver-
tragsänderung vornehmen oder auch leistungsfrei sein. 

§ 19 Überversicherung 

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versi-
cherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Versiche-
rer als auch der Versicherungsnehmer nach Maßgabe des 
§ 74 VVG die Herabsetzung der Versicherungssumme und 
der Prämie verlangen. 

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der 
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen 
Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. 
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, 
zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umstän-
den Kenntnis erlangt. 

§ 20 Mehrere Versicherer 

1. Anzeigepflicht 

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-
selbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer 
die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der 
Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versiche-
rungssumme anzugeben. 

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe 
Nr. 1), ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur 
Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündi-
gung des Versicherers wird mit Zugang wirksam. 

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor 
dem Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der an-
deren Versicherung erlangt hat. 

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist 
der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verlet-
zung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Fest-
stellung des Versicherungsfalles, noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist. 

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen 
dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die Ver-
sicherungssummen zusammen den Versicherungs-
wert oder übersteigt aus anderen Gründen die Sum-
me der Entschädigungen, die von jedem Versicherer 
ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen 
wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachver-
sicherung vor. 

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamt-
schuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag auf-
zukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem 
Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann a-
ber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm 
entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn die Verträge bei demselben Versi-
cherer bestehen. 

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versi-
cherte aus anderen Versicherungsverträgen Ent-
schädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich 
der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der 
Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen 
insgesamt nicht höher ist, als wenn der Gesamtbe-
trag der Versicherungssummen, aus denen die Prä-
mien errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in De-
ckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von 
Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch 
in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt 
keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn 
der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in die-
sem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. 

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversi-
cherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaf-
fen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag 
nichtig. 

Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeit-
punkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begrün-
denden Umständen Kenntnis erlangt. 

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung 

Eine Mehrfachversicherung kann auf Verlangen des Versi-
cherungsnehmers nach Maßgabe des § 79 VVG durch 
Aufhebung oder Herabsetzung der Versicherungssumme 
des später geschlossenen Vertrages beseitigt werden. 

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der 
Versicherungssumme und Anpassung der Prämie werden 
zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Ver-
sicherer zugeht. 

§ 21 Versicherung für fremde Rechnung 

1. Rechte aus dem Vertrag 

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag 
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem 
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht 
auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versi-
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cherte den Versicherungsschein besitzt. 

2. Zahlung der Entschädigung 

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an 
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass 
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der 
Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit 
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen. 

3. Kenntnis und Verhalten 

Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Ver-
sicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das 
Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der 
Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des 
Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer 
für sein Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Ver-
sicherten nur dann zurechnen lassen, wenn der Versicherte 
Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. Im Übrigen 
gilt § 47 VVG. 

§ 22 Übergang von Ersatzansprüchen 

1. Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch ge-
gen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versi-
cherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. 
Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatz-
anspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, 
mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemein-
schaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht wer-
den, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätz-
lich verursacht. 

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versiche-
rer soweit erforderlich mitzuwirken. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, ist 
der Versicherer nach Maßgabe des § 86 Abs. 2 VVG leis-
tungsfrei. 

§ 23 Kündigung nach dem Versicherungsfall 

1. Kündigungsrecht 

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die 
Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der an-
deren Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszah-
lung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam 
wird. 

3. Kündigung durch Versicherer 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

§ 24 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, 
wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig 
über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Ent-
schädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen 
versucht.  

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer 
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-

ten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 

§ 25 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen 

1. Form 

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit 
in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind 
die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und An-
zeigen, die das Versicherungsverhältnis betreffen und die 
unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Text-
form abzugeben. 

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder 
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle ge-
richtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zu-
gang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift oder seines Namens dem Versicherer nicht mitge-
teilt, findet § 13 VVG Anwendung. 

§ 26 Vollmacht des Versicherungsvertreters 

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegen-
zunehmen betreffend 

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versiche-
rungsvertrages; 

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließ-
lich dessen Beendigung; 

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss 
des Vertrages und während des Versicherungsver-
hältnisses. 

2. Erklärungen des Versicherers 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren 
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln. 

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlun-
gen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit 
der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungs-
vertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung 
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur ge-
gen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der 
Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahr-
lässigkeit nicht kannte. 

§ 27  Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläu-
biger von den Anspruch begründenden Umständen und der 
Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangen müsste. 

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberech-
nung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in 
Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim 
Anspruchsteller nicht mit, soweit dieser Zeitraum nach Be-
ginn der Verjährung liegt. 

§ 28 Gerichtsstand 

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsver-
mittler 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der Zi-
vilprozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in 
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Kla-
geerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines sol-
chen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
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Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versi-
cherung handelt, kann der Versicherungsnehmer seine An-
sprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung 
des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend ma-
chen. 

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versi-
cherungsvermittlung gegen den Versicherungsnehmer ist 
ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Be-
zirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 

seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versi-
cherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche 
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Ge-
werbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen. 

§ 29 Anzuwendendes Recht 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

 

  

B Klauseln für die Bauleistungsversicherung 
 

Versicherte Sachen 

 

TK 5155 

Mitversicherung von Altbauten gegen Einsturz 

1. Versicherte Sachen 

Ergänzend zu § 1 Nr. 2 sind die in dem Versicherungs-
schein bezeichneten Altbauten zusätzlich versichert, soweit 
an ihnen unmittelbar nach § 1 Nr. 1 versicherte Lieferungen 
und Leistungen ausgeführt werden, durch die in ihre tra-
gende Konstruktion eingegriffen wird oder durch die sie un-
terfangen werden. 

2. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden  

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für den Ein-
sturz versicherter Altbauten, soweit diese Schäden 
unmittelbare Folgen der an den Altbauten ausgeführ-
ten Lieferungen und Leistungen sind und soweit ein 
versicherter Unternehmer ersatzpflichtig ist. 

Sonstige Schäden stehen einem Einsturz nur dann 
gleich, wenn der Altbau aus Gründen der Standsi-
cherheit ganz oder teilweise abgebrochen werden 
muss. 

b) Ist das Interesse des Auftraggebers gemäß § 3 ver-
sichert, so wird Entschädigung auch für Schäden ge-
leistet, für die der Auftraggeber die Gefahr trägt. 

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

aa) Schäden durch Rammarbeiten; 

bb) Schäden durch Veränderung der Grundwas-
serverhältnisse; 

cc) Risse und Senkungsschäden, soweit nicht die 
Voraussetzungen von a) gegeben sind; 

dd)  Schäden an Sachen, die in den Altbauten 
eingebaut oder untergebracht sind; 

ee) Schäden an der künstlerischen Ausstattung 
(z.B. Stuckierung, Fassadenfiguren) und an 
Reklameeinrichtungen. 

3. Versicherungssumme 

Die Altbauten sind bis zur Höhe der jeweils verein-
barten Versicherungssumme auf Erstes Risiko versi-
chert. 

Die Erstrisikosummen vermindern sich jeweils um 
die geleisteten Entschädigungen (Nr. 4). Sie erhöhen 
sich jeweils wieder auf den vereinbarten Betrag, so-
bald der Versicherungsnehmer die Wiederauffüllung 
beantragt. Der Versicherungsnehmer hat in diesem 
Fall Prämie zeitanteilig nachzuentrichten. 

4. Umfang der Entschädigung 

Abweichend von § 7  

a) wird ein Abzug neu für alt nicht vorgenommen; 

b) ist die Grenze der Entschädigung die vereinbarte 
Versicherungssumme auf Erstes Risiko; 

c) wird der als entschädigungspflichtig ermittelte Betrag 
um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt; 

d) leistet der Versicherer keine Entschädigung, soweit 
der Schaden durch einen Anspruch aus einem Haft-
pflichtversicherungsvertrag gedeckt ist. 

5. Obliegenheiten  

a) Ergänzend zu § 17 Nr. 1 a) hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles den Zu-
stand der versicherten Altbauten vor Beginn der 
Bauarbeiten durch Zustandsberichte aktenkundig zu 
machen und während der Bauzeit zu überwachen. 
Risse sind zu markieren und zu überwachen.  

b) Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegen-
heiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der 
Versicherer nach Maßgabe von  § 17 zur Kündigung 
berechtigt oder auch leistungsfrei sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Ge-
fahrerhöhung, gilt § 18 Absatz 2. Danach kann der 
Versicherer kündigen oder leistungsfrei sein. 

6. Beginn und Ende des Versicherungsschutzes  

Der Versicherungsschutz für die mitversicherten Altbauten 
beginnt mit dem vereinbarten Zeitpunkt und endet einen 
Monat nach Abschluss der Lieferungen und Leistungen 
gemäß Nr. 1.   

 

TK 5180 

Mitversicherung von Altbauten gegen Sachschäden infolge 
eines Schadens an der Neubauleistung sowie infolge Lei-
tungswasser, Sturm und Hagel 

1. Versicherte Sachen 

a) Ergänzend zu § 1 Nr. 2 sind die in dem Versiche-
rungsschein bezeichneten Altbauten zusätzlich ver-
sichert, soweit an ihnen nach § 1 Nr. 1  versicherte 
Lieferungen und Leistungen ausgeführt werden.  

b) Nur soweit dies besonders vereinbart ist, sind versi-
chert 

aa) medizinisch-technische Einrichtungen und La-
boreinrichtungen; 

bb) Stromerzeugungsanlagen, Datenverarbei-
tungs- und sonstige selbständige elektronische 
Anlagen; 

cc) maschinelle Einrichtungen für Produktions-
zwecke; 

dd) aufwendige Ausstattung und kunsthandwerk-
lich bearbeitete Bauteile sowie Bestandteile 
von unverhältnismäßig hohem Kunstwert. 
Darunter fallen auch Bestandteile von unver-
hältnismäßig hohem Wert, wie z.B. stuckierte 
oder bemalte Decken- und Wandflächen (Or-
namente, Friese), Steinmetzarbeiten (Tür- und 
Fenstereinfassungen), Butzenscheiben, Ju-
gendstilfenster, wertvolle Vertäfelungen und 
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Fußböden, künstlerisch gestaltete Ausstattun-
gen (Geländer, Türen, Brunnen). 

2. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorher-
gesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstö-
rungen an den versicherten Altbauten und an sonsti-
gen versicherten Sachen, soweit diese Schäden die 
unmittelbare Folge eines ersatzpflichtigen Schadens 
an den Lieferungen und Leistungen gemäß § 1 sind, 
sowie durch Leitungswasser, Sturm und Hagel. 

aa) Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- 
und Ableitungsrohren, den sonstigen Einrich-
tungen der Wasserversorgung oder der 
Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Kli-
ma-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsan-
lagen bestimmungswidrig ausgetreten ist. So-
le, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, 
Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen 
sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser 
gleich.  

bb) Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung 
von mindestens Windstärke 8 nach Beaufort 
(Windgeschwindigkeit mindestens 63 
km/Stunde). 

cc) Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in 
Form von Eiskörnern. 

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für  

aa) Schäden durch Brand, Blitzschlag oder   Exp-
losion; 

bb) Verluste durch Diebstahl; 

cc) Risseschäden und Einsturzschäden durch  

(1) Eingriffe in die tragende Konstruktion 
des Altbaus und deren Unterfangungen; 

(2) durch Rammarbeiten; 

(3) durch Veränderung der Grundwasser-
verhältnisse; 

(4) durch Setzungen; 

dd) Schönheitsreparaturen und Reinigungskosten. 

3. Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversiche-
rung 

a) Der Versicherungswert für Altbauten entspricht dem 
ortsüblichen Neubauwert. Die Versicherungssumme 
hat dem Versicherungswert zu entsprechen. 

b) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versi-
cherungswert zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles, so besteht Unterversicherung. 

4. Umfang der Entschädigung 

a) Ein Abzug neu für alt wird für beschädigte Rohbau-
teile nicht vorgenommen. Als Rohbauteile gelten 
Bauleistungen im Sinne der Allgemeinen Techni-
schen Vorschriften der VOB Teil C. Bei Schäden am 
Ausbau wird nur der Zeitwert ersetzt. Der Zeitwert er-
rechnet sich aus dem Neuwert abzüglich der Wert-
minderung, die sich aus Alter und Abnutzung ergibt. 
Im übrigen leistet der Versicherer Entschädigung 
entsprechend § 7. 

b) Nur soweit dies besonders vereinbart ist, wird ein 
Abzug neu für alt auch bei Schäden am Ausbau nicht 
vorgenommen. 

c) Ist eine Versicherungssumme auf Erstes Risiko für 
Schäden an Bestandteilen von unverhältnismäßig 
hohem Wert gemäß Nr. 1 b dd) nicht vereinbart wor-
den, so werden im Schadenfall lediglich die Kosten 
ersetzt, die anfallen, um die technische Funktion des 
beschädigten Teiles wiederherzustellen. 

d) Die Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbar-
ten Versicherungssummen auf Erstes Risiko. 

e) Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil 

des nach a) und b) ermittelten Betrages ersetzt, der 
sich zu dem ganzen Betrag verhält, wie die Versi-
chersumme zu dem Versicherungswert.  

f) Der nach a) - e) ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den hierfür vereinbarten Selbstbehalt 
gekürzt. Entstehen mehrere Schäden, so wird der 
Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen. 

g) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit für den 
Schaden aus einem anderen Versicherungsvertrag 
Ersatz beansprucht werden kann.  

5. Obliegenheiten  

a) Ergänzend zu § 17 Nr. 1 a) hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles den Zu-
stand der versicherten Altbauten vor Beginn der 
Bauarbeiten durch Zustandsberichte aktenkundig zu 
machen und während der Bauzeit zu überwachen. 
Risse sind zu markieren und zu überwachen. 

b) Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegen-
heiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der 
Versicherer nach Maßgabe von § 17 zur Kündigung 
berechtigt oder auch leistungsfrei sein. 
Führt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Ge-
fahrerhöhung, gilt § 18 Absatz 2. Danach kann der 
Versicherer kündigen oder leistungsfrei sein. 

6. Schlussbestimmung 

Soweit nicht schriftlich für den Einzelfall oder durch die vor-
stehenden Bestimmungen etwas anderes vereinbart ist, 
gelten die dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden 
Allgemeinen Bedingungen für die Bauleistungsversicherung 
von Gebäudeneubauten durch Auftraggeber (ABN 2008). 

 

TK 5181 

Mitversicherung von Altbauten gegen Sachschäden 

1. Versicherte Sachen 

a) Ergänzend zu § 1 Nr. 2 sind die in dem Versiche-
rungsschein bezeichneten Altbauten zusätzlich ver-
sichert, soweit an ihnen nach § 1 Nr. 1  versicherte 
Lieferungen und Leistungen ausgeführt werden.  

b) Nur soweit dies besonders vereinbart ist, sind versi-
chert 

aa) medizinisch-technische Einrichtungen und La-
boreinrichtungen; 

bb) Stromerzeugungsanlagen, Datenverarbei-
tungs- und sonstige selbständige elektronische 
Anlagen; 

cc) maschinelle Einrichtungen für Produktions-
zwecke; 

dd) aufwendige Ausstattung und kunsthandwerk-
lich bearbeitete Bauteile sowie Bestandteile 
von unverhältnismäßig hohem Kunstwert. 
Darunter fallen auch Bestandteile von unver-
hältnismäßig hohem Wert, wie z.B. stuckierte 
oder bemalte Decken- und Wandflächen (Or-
namente, Friese), Steinmetzarbeiten (Tür- und 
Fenstereinfassungen), Butzenscheiben, Ju-
gendstilfenster, wertvolle Vertäfelungen und 
Fußböden, künstlerisch gestaltete Ausstattun-
gen (Geländer, Türen, Brunnen). 

2. Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden 

a) Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorher-
gesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstö-
rungen an den versicherten Altbauten und an sonsti-
gen versicherten Sachen.  

b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für  

aa) Schäden durch Brand, Blitzschlag oder   Exp-
losion; 

bb)  Verluste durch Diebstahl; 
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cc)  Risseschäden durch  

(1) Eingriffe in die tragende Konstruktion 
des Altbaus; 

(2) durch Rammarbeiten; 

(3) durch Veränderung der Grundwasser-
verhältnisse; 

(4) durch Setzungen; 

Entschädigung wird jedoch geleistet, wenn die 
Altbauten infolge von Risseschäden aus 
Gründen der Standsicherheit ganz oder teil-
weise abgebrochen werden müssen; 

 dd) Schönheitsreparaturen und Reini-
gungskosten. 

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
Schäden an Sachen gemäß Nr. 1 b)  

aa) durch Mängel, die bei Abschluss der Versiche-
rung bereits vorhanden waren und dem Versi-
cherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
bekannt sein mussten; 

bb) , die durch betriebsbedingte normale oder be-
triebsbedingte vorzeitige Abnutzung oder Alte-
rung verursacht wurden, soweit sie nicht durch 
die Bauleistung herbeigeführt wurden; für Fol-
geschäden an weiteren Austauscheinheiten 
wird jedoch Entschädigung geleistet; 

cc) durch Einsatz einer Sache, deren Reparatur-
bedürftigkeit dem Versicherungsnehmer oder 
seinen Repräsentanten bekannt sein musste; 
der Versicherer leistet jedoch Entschädigung, 
wenn der Schaden nicht durch die Reparatur-
bedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die 
Sache zur Zeit des Schadens mit Zustimmung 
des Versicherers wenigstens behelfsmäßig re-
pariert war. 

3. Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversiche-
rung 

a) Der Versicherungswert für Altbauten entspricht dem 
ortsüblichen Neubauwert. Die Versicherungssumme 
hat dem Versicherungswert zu entsprechen.  

b) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versi-
cherungswert zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles, so besteht Unterversicherung. 

c) Soweit vereinbart, sind  

aa)  die unter Nr. 1 b aufgeführten Sachen; 

bb)  Schadensuchkosten; 

bis zur Höhe der jeweils hierfür vereinbarten Versi-
cherungssummen auf Erstes Risiko versichert. 

Die Erstrisikosummen vermindern sich jeweils um 
die geleisteten Entschädigungen. Der Versiche-
rungsnehmer kann eine Wiederauffüllung beantra-
gen. Der Versicherungsnehmer hat in diesem Fall 
Prämie nachzuentrichten. 

4. Umfang der Entschädigung 

a) Ein Abzug neu für alt wird für beschädigte Rohbau-
teile nicht vorgenommen. Als Rohbauteile gelten 
Bauleistungen im Sinne der Allgemeinen Techni-
schen Vorschriften der VOB Teil C. Bei Schäden am 
Ausbau wird nur der Zeitwert ersetzt. Der Zeitwert er-
rechnet sich aus dem Neuwert abzüglich der Wert-
minderung, die sich aus Alter und Abnutzung ergibt. 
Im Übrigen leistet der Versicherer Entschädigung 
entsprechend  § 7. 

b) Nur soweit dies besonders vereinbart ist, wird ein 
Abzug neu für alt auch bei Schäden am Ausbau nicht 
vorgenommen. 

c) Ist eine Versicherungssumme auf Erstes Risiko für 
Schäden an Bestandteilen von unverhältnismäßig 
hohem Wert gemäß Nr. 1 b dd) nicht vereinbart wor-

den, so werden im Schadenfall lediglich die Kosten 
ersetzt, die anfallen, um die technische Funktion des 
beschädigten Teiles wiederherzustellen. 

d) Die Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbar-
ten Versicherungssummen auf Erstes Risiko. 

e) Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil 
des nach a) und b) ermittelten Betrages ersetzt, der 
sich zu dem ganzen Betrag verhält, wie die Versi-
chersumme zu dem Versicherungswert.  

f) Der nach a) - e) ermittelte Betrag wird je Versiche-
rungsfall um den hierfür vereinbarten Selbstbehalt 
gekürzt. Entstehen mehrere Schäden, so wird der 
Selbstbehalt jeweils einzeln abgezogen. 

g) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit für den 
Schaden aus einem anderen Versicherungsvertrag 
Ersatz beansprucht werden kann.  

5. Obliegenheiten  

a) Ergänzend zu § 17 Nr. 1 a)  hat der Versicherungs-
nehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles den Zu-
stand der versicherten Altbauten vor Beginn der 
Bauarbeiten durch Zustandsberichte aktenkundig zu 
machen und während der Bauzeit zu überwachen. 
Risse sind zu markieren und zu überwachen.  

b) Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegen-
heiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der 
Versicherer nach Maßgabe von § 17 zur Kündigung 
berechtigt oder auch leistungsfrei sein. 
Führt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Ge-
fahrerhöhung, gilt § 18 Absatz 2. Danach kann der 
Versicherer kündigen oder leistungsfrei sein. 

6. Schlussbestimmung 

Soweit nicht in Textform für den Einzelfall oder durch die 
vorstehenden Bestimmungen etwas anderes vereinbart ist, 
gelten die dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden 
Allgemeinen Bedingungen für die Bauleistungsversicherung 
von Gebäudeneubauten durch Auftraggeber (ABN 2008). 

 

Versicherte Gefahren 

 

TK 5232 

Repräsentanten 

Der Versicherungsnehmer oder die Mitversicherten müssen sich 
die Kenntnis und das Verhalten ihrer Repräsentanten zurechnen 
lassen.  

Als Repräsentanten gelten bei  

Aktiengesellschaften die Mitglieder des Vorstandes 
 und die Generalbevollmächtigten  

Gesellschaften mit beschränkter Haftung  die Geschäftsführer  

Kommanditgesellschaften  die Komplementäre  

offenen Handelsgesellschaften  die Gesellschafter  

Gesellschaften bürgerlichen Rechts  die Gesellschafter  

Einzelfirmen  die Inhaber  

anderen Unternehmensformen die nach gesetzlichen Vorschriften 
(z.B. Genossenschaften, Verbänden, berufenen obersten 
Körperschaften des öffentlichen Rechts Vertretungsorgane 
Kommunen)  

ausländischen Firmen  der entsprechende Personenkreis. 

Als Repräsentanten des Versicherungsnehmers oder der Mitver-
sicherten gelten jeweils auch die für diese verantwortlich han-
delnden Montage- / Bauleiter. 

 

TK 5236 
Innere Unruhen 

1. Der Versicherer leistet  abweichend von § 2 Nr. 4 h) Ent-
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schädigung für Schäden durch Innere Unruhen. 

2. Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht 
unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche 
Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten 
und Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben.  

3. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden durch Verfügung von hoher Hand.  

4. Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als 
Schadenersatz aufgrund öffentlichrechtlichen Entschädi-
gungsrechts beansprucht werden kann. 

5. Die Grenze der Entschädigung ist abweichend von § 7 Nr. 
5 der im Versicherungsvertrag genannte Betrag.  

6. Die Versicherung dieser Gefahr kann jederzeit gekündigt 
werden. Die Kündigung wird _ Woche(n) nach Zugang wirk-
sam. 

 

TK 5237 

Streik, Aussperrung 

1. Der Versicherer leistet abweichend von § 2 Nr. 4 i) Ent-
schädigung für Schäden durch Streik oder Aussperrung. 

2. Die Versicherung dieser Gefahren kann jederzeit gekündigt 
werden. Die Kündigung wird __Wochen nach Zugang wirk-
sam. 

 

TK 5254 

Radioaktive Isotope 

1. Ergänzend zu § 2 leistet der Versicherer nur als Folge 
eines dem Grunde nach versicherten Sachschadens Ent-
schädigung bis zu der in dem Versicherungsschein be-
zeichneten Summe auf Erstes Risiko für Schäden durch 
betriebsbedingt vorhandene radioaktive Isotope an versi-
cherten Sachen. 

2. Die Versicherungssumme gemäß Nr. 1 vermindert sich 
nicht dadurch, dass eine Entschädigung geleistet wird. 

 

TK 5256 

Aggressives Grundwasser 

1. Ergänzend zu § 17 Nr. 1 a)  hat der Versicherungsnehmer 
vor Eintritt des Versicherungsfalles, sofern Schäden durch 
aggressives Grundwasser möglich sind, rechtzeitig eine 
Erst- und - falls erforderlich- eine Kontrollanalyse durchzu-
führen und deren Ergebnis zu beachten. 

2. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer 
nach Maßgabe von § 17 zur Kündigung berechtigt oder 
auch leistungsfrei sein. 
Führt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Gefahrer-
höhung, gilt § 18 Absatz 2. Danach kann der Versicherer 
kündigen oder leistungsfrei sein. 

 

TK 5257 

Undichtigkeit und Wasserdurchlässigkeit; Risse im Beton 

1. Undichtigkeit oder Wasserdurchlässigkeit sowie nicht dicht 
hergestellte oder aus sonstigen Gründen ungeeignete Iso-
lierungen sind nicht entschädigungspflichtig, wenn sie ei-
nen Mangel der Bauleistung darstellen. 

2. Risse im Beton sind nur dann entschädigungspflichtig, 
wenn sie unvorhergesehen entstanden sind. Solche Schä-
den können vorhersehbar insbesondere dann sein, wenn 
sie infolge von Kriech-, Schwind-, Temperatur- oder sonsti-
gen statisch bedingten Spannungen entstehen. 

 

TK 5260 

Baustellen im Bereich von Gewässern oder in Bereichen, in 
denen das Grundwasser durch Gewässer beeinflusst wird 
 

1.  Abweichend von § 2 Nr. 4 c) leistet der Versicherer Ent-
schädigung für Schäden durch Wassereinbrüche oder An-
steigen des Grundwassers, wenn diese Ereignisse infolge 
eines anderen entschädigungspflichtigen Schadens eintre-
ten. 

2. Ergänzend zu § 17 Nr. 1 a) hat der Versicherungsnehmer 
vor Eintritt des Versicherungsfalles Spundwände und Fan-
gedämme sowie Joche und sonstige Hilfskonstruktionen 

a) in einem standsicheren Zustand zu errichten und 

b) die Standsicherheit laufend durch die notwendigen 
Maßnahmen zu gewährleisten. 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 2 
genannten Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahr-
lässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe von § 
17 zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei 
sein. 

Führt die Verletzung der Obliegenheit zu einer Ge-
fahrerhöhung, gilt § 18 Satz 2. Danach kann der Ver-
sicherer kündigen oder leistungsfrei sein. 

3. Abweichend von § 2 Nr. 2 leistet der Versicherer Entschä-
digung für Schäden durch ungewöhnliches Hochwasser 
oder durch Ansteigen des Grundwassers infolge unge-
wöhnlichen Hochwassers. Hochwasser gilt als ungewöhn-
lich, wenn folgende Wasserstände oder Wassermengen 
überschritten sind:  

Gewässer: 

Pegel: 

Fluss-km: 

Pegelnull:  m ü. NN 

Wasserstände/Wassermengen: 

(Monatstabelle einfügen!) 

4. Wurden Wasserstände oder Wassermengen gemäß Nr. 3 
nicht vereinbart, so tritt an deren Stelle für jeden Monat der 
höchste Wasserstand oder die größte Wassermenge, die 
während der letzten 10 Jahre an dem Versicherungsort am 
nächsten gelegenen und durch die Baumaßnahmen nicht 
beeinflussten amtlichen Pegel erreicht wurden. Spitzenwer-
te, die für einen Monat außergewöhnlich sind, bleiben hier-
bei unberücksichtigt. 

Besteht ein für den Versicherungsort maßgebender amtli-
cher Pegel nicht, so tritt an die Stelle der Wasserstände 
oder Wassermengen gemäß Nr. 3 der Wasserstand oder 
die Wassermenge, mit der am Versicherungsort zur Zeit 
des Versicherungsfalls zu rechnen war. Spitzenwerte, die 
für einen Monat außergewöhnlich sind, bleiben hierbei un-
berücksichtigt. 

5. Nur wenn dies besonders vereinbart ist, leistet der Versi-
cherer abweichend von § 2 Nr. 2 Entschädigung für Schä-
den durch außergewöhnliches Hochwasser oder durch An-
steigen des Grundwassers infolge außergewöhnlichen 
Hochwassers. Dies gilt auch für Schäden, die das Hoch-
wasser verursacht, bevor es den außergewöhnlichen Wert 
erreicht hat, die aber mit Sicherheit auch nach dem Zeit-
punkt eingetreten wären. 

Hochwasser gilt als außergewöhnlich, wenn folgende Was-
serstände oder Wassermengen überschritten sind: 

Gewässer: 

Pegel: 

Fluss-km: 

Pegelnull:   m ü. NN 

Wasserstände/Wassermengen: 

(Monatstabelle einfügen!) 
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6. Wurden Wasserstände oder Wassermengen gemäß Nr. 5 
nicht vereinbart, so tritt an deren Stelle der Wasserstand 
oder die Wassermenge, von denen an Schäden durch 
Hochwasser oder durch Ansteigen des Grundwassers in-
folge von Hochwasser unabwendbare Umstände im Sinn 
der VOB in der bei Abschluss des Versicherungsvertrages 
aktuellen Fassung darstellen. 

TK 5290 

Nachhaftung (erweiterte Deckung) 

1. Nach Ende des Versicherungsschutzes gemäß  § 12 leistet 
der Versicherer während der Nachhaftungszeit von __ Mo-
naten Entschädigung für Schäden gemäß § 2 an den versi-
cherten Sachen,  

a) die durch die Ausführung der Nacherfüllungs- oder 
Restarbeiten im Rahmen des vertraglich vereinbar-
ten Verpflichtungen verursacht werden; 

b) die während des Versicherungsschutzes gemäß §§ 
11,12 auf dem Versicherungsort verursacht wurden. 

2. Ergänzend zu § 7 Nr. 1 b)  leistet der Versicherer keine 
Entschädigung für Kosten, die auch unabhängig von dem 
Versicherungsfall aufzuwenden gewesen wären, insbeson-
dere für die Beseitigung eines Mangels an der versicherten 
Sache. 

3. Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den 
Schaden eine Leistung aus einem anderen Versicherungs-
vertrag beansprucht werden kann. 

 

TK 5291 

Nachhaftung 

1. Nach Ende des Versicherungsschutzes gemäß § 12 leistet 
der Versicherer während der Nachhaftungszeit von _ Mona-
ten Entschädigung für Schäden gemäß § 2 an den versi-
cherten Sachen, die durch die Ausführung der Nacherfül-
lungs- oder Restarbeiten im Rahmen der vertraglich ver-
einbarten Verpflichtungen verursacht werden. 

2.  Ergänzend zu § 7 Nr. 1 b) leistet der Versicherer keine 
Entschädigung für Kosten, die auch unabhängig von dem 
Versicherungsfall aufzuwenden gewesen wären, insbeson-
dere für die Beseitigung eines Mangels an der versicherten 
Sache. 

3. Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit für den 
Schaden eine Leistung aus einem anderen Versicherungs-
vertrag beansprucht werden kann. 

 

Entschädigung 

TK 5761 

Schäden infolge von Mängeln 

Ergänzend zu § 7 Nr. 1 b) leistet der Versicherer keine Entschä-
digung für Kosten, die auch unabhängig von dem Versicherungs-
fall aufzuwenden gewesen wären, insbesondere für die Beseiti-
gung eines Mangels an der versicherten Sache. 
 

TK 5793 

Höchstentschädigungsleistung für die Naturgefahren 

Ergänzend zu § 7 ist die Grenze der Entschädigung für Schäden 
durch die Naturgefahren Erdbeben, Sturm und Überschwemmung 
ungeachtet anderer Bestimmungen dieses Vertrages _____Euro. 
Diese Summe steht je Gefahr für Gesamtdauer des Versiche-
rungsvertrages _____ mal zur Verfügung. 
 

TK 5794 

Höchstentschädigungsleistung für die Naturgefahren (Jahresver-
träge) 

Ergänzend zu § 7 ist die Grenze der Entschädigung für Schäden 
durch die Naturgefahren Erdbeben, Sturm und Überschwemmung 
ungeachtet anderer Bestimmungen dieses Vertrages _____Euro. 

Diese Summe steht je Gefahr und pro Versicherungsjahr _____ 
mal zur Verfügung. 

 

Allgemeiner Teil (Anzeigepflichten, Obliegenheiten etc.) 

 

TK 5825 

Makler 

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler ist bevollmäch-
tigt, Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers 
entgegenzunehmen. Er ist durch den Maklervertrag verpflichtet, 
diese unverzüglich an den Versicherer weiterzuleiten. 

 

TK 5850 

Mitversicherungs- und Prozessführungsklausel für die Tech-
nischen Versicherungszweige 

1. Bei Versicherungen, die von mehreren Versicherern ge-
zeichnet worden sind, haften diese stets nur für ihren Anteil 
und nicht als Gesamtschuldner. 

2. Der führende Versicherer ist bevollmächtigt, Anzeigen und 
Willenserklärungen des Versicherungsnehmers für alle be-
teiligten Versicherer entgegenzunehmen und in deren Na-
men im Rahmen von § 17 Nr. 1 die Versicherungsverträge 
zu kündigen. 

3. Die vom führenden Versicherer abgegebenen Erklärungen 
oder mit dem Versicherungsnehmer getroffenen Vereinba-
rungen sind für die beteiligten Versicherer verbindlich. Der 
führende Versicherer ist jedoch ohne Zustimmung (Einwilli-
gung oder Genehmigung) der beteiligten Versicherer, von 
denen jeder einzeln zu entscheiden hat, nicht berechtigt 

a) zur Erhöhung von Versicherungssummen und/oder 
Entschädigungsgrenzen über die im Versicherungs-
schein genannten prozentualen Werte bzw. Ma-
ximalbeträge hinaus. Dies gilt nicht für Summenan-
passungen im Rahmen der Bestimmungen für die 
vertraglich vorgesehenen Abrechnungsverfahren 
(Summe/Prämie); 

b) zur Änderung der Kündigungsbestimmungen oder 
der Versicherungsdauer. Dies gilt nicht für Verlänge-
rungen der Versicherungsdauer, die aufgrund einer 
im Versicherungsvertrag getroffenen Regelung ge-
währt werden; ferner bleibt die Berechtigung des füh-
renden Versicherers zur Kündigung gemäß § 17 Nr. 
1 unberührt; 

c) zur Erweiterung des Deckungsumfangs, zur Vermin-
derung des Selbstbehaltes und/oder der Prämie.  

4. Bei Schäden, die voraussichtlich ____ EUR übersteigen 
oder für die Mitversicherer von grundsätzlicher Bedeutung 
sind, ist auf Verlangen der beteiligten Versicherer eine Ab-
stimmung herbeizuführen. 

5. Soweit die vertraglichen Grundlagen für die beteiligten 
Versicherer die gleichen sind, ist folgendes vereinbart: 

a) Der Versicherungsnehmer wird bei Streitfällen aus 
diesem Vertrag seine Ansprüche nur gegen den füh-
renden Versicherer und nur wegen dessen Anteil ge-
richtlich geltend machen. 

b) Der führende Versicherer ist von den beteiligten Ver-
sicherern ermächtigt, alle Rechtsstreitigkeiten aus 
oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag (ein-
schließlich der Verfolgung von Regressansprüchen) 
auch bezüglich ihrer Anteile als Kläger oder Beklagte 
zu führen. Ein gegen oder vom führenden Versiche-
rer erstrittenes, rechtskräftig gewordenes Urteil wird 
deshalb von den beteiligten Versicherern als auch für 
sie verbindlich anerkannt. Das gilt ebenfalls für die 
mit dem Versicherungsnehmer nach Rechtshängig-
keit geschlossenen Vergleiche. 

c) Falls der Anteil des führenden Versicherers die Beru-
fungssumme oder Revisionsbeschwer nicht erreicht, 
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ist der Versicherungsnehmer berechtigt und auf Ver-
langen des führenden Versicherers verpflichtet, die 
Klage auf einen zweiten, erforderlichenfalls auf weite-
re Versicherer auszudehnen, bis diese Summe er-
reicht ist. Wird diesem Verlangen nicht entsprochen, 
so gilt Nr. 5 b) (Satz 2) nicht. 

 

TK 5858 

Bergbaugebiete 

1. Ergänzend zu § 17 Nr. 1 a) hat der Versicherungsnehmer 
vor Eintritt des Versicherungsfalles in Bergbaugebieten die 
Baupläne vor Beginn der Bauleistungen dem Bergbau-
Berechtigten und der zuständigen Bergbehörde vorzulegen. 
Auflagen dieser Behörde sind zu entsprechen. 

2. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer 
nach Maßgabe von § 17 zur Kündigung berechtigt oder 
auch leistungsfrei sein. 
Führt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Gefahrer-
höhung, gilt § 18 Absatz 2. Danach kann der Versicherer 
kündigen oder leistungsfrei sein. 

 

TK 5859 

Gefahr des Aufschwimmens 

1. Ergänzend zu § 17 Nr. 1 a) hat der Versicherungsnehmer 
vor Eintritt des Versicherungsfalles die Lieferungen und 
Leistungen durch ausreichende und funktionsfähige Flu-
tungsmöglichkeiten oder Ballast zu sichern, sofern die Ge-
fahr des Aufschwimmens besteht. 

2. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten 
vorsätzlich oder grob fahrlässig, so kann der Versicherer 
nach Maßgabe von § 17 zur Kündigung berechtigt oder 
auch leistungsfrei sein. 
Führt die Verletzung der Obliegenheit zur einer Gefahrer-
höhung, gilt § 18 Absatz 2. Danach kann der Versicherer 
kündigen oder leistungsfrei sein. 

 

TK 5862 

Jahresverträge nach den „Allgemeinen Bedingungen für die 
Bauleistungsversicherung durch Auftraggeber (ABN 2008)“ 

Bei Jahresverträgen gelten abweichend von den „Allgemeinen 
Bedingungen für die Bauleistungsversicherung durch Auftragge-
ber (ABN 2008)“ folgende Bestimmungen: 

1. Versicherte und nicht versicherte Sachen; Anmeldepflicht 

a) Versichert sind alle Bauvorhaben gemäß §1 Nr. 1 
des allgemeinen Hochbaus, die der Versicherungs-
nehmer während der Dauer dieses Vertrages anmel-
det. 

b) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, alle Bau-
vorhaben des allgemeinen Hochbaus, die er inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland in Auftrag gibt, 
vor Baubeginn auf einem Formblatt des Versicherers 
zu diesem Vertrag anzumelden. 

c)  Nicht versicherbar sind 

aa) Ingenieurbauten, die keine Gebäude darstel-
len; 

bb) Tiefbauten, die nicht Teil eines Hochbaus sind. 

d)  Wenn der Versicherer innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang der Anmeldung unter Hinweis auf c) 
nicht widerspricht, gilt das Bauvorhaben als versi-
cherbar. 

2. Versicherte Gefahren 

Nur wenn dies allgemein oder für bestimmte Bauvorhaben 
auf der Anmeldung besonders vereinbart ist, leistet der 
Versicherer Entschädigung für 

a) Verluste durch Diebstahl mit dem Gebäude fest ver-
bundener versicherter Bestandteile; 

b)  Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion, 
Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner 
Teile oder seiner Ladung; 

c) Schäden durch Gewässer und/oder durch Grund-
wasser, das durch Gewässer beeinflusst wird, in Fol-
ge von  

aa)  ungewöhnlichem Hochwasser; 

bb)  außergewöhnlichem Hochwasser. 

3. Prämiensätze; Widerspruch gegen Prämiensätze 

a)  Es gelten die vereinbarten Prämiensätze. 

b)  Soweit Prämiensätze nicht im Voraus vereinbart 
sind, ermittelt der Versicherer den angemessenen 
Prämiensatz von Fall zu Fall. Prämiensätze werden 
insbesondere nicht im voraus vereinbart für Bauvor-
haben die  

aa) Pfahl-, Brunnen-, Platten- oder sonstige Spe-
zialgründungen; 

bb)  Baugrubenumschließung durch Spundwände 
oder durch Berliner oder sonstigen Verbau; 

cc)  Wasserhaltung oder wasserdruckhaltende Iso-
lierungen; 

dd)  besondere Baumaßnahmen 

erfordern. 

c)   Der Versicherungsnehmer kann gegen einen gemäß 
b) ermittelten Prämiensatz in Textform Widerspruch 
erheben, jedoch nur innerhalb von vier Wochen nach 
Zugang der Mitteilung über den Prämiensatz. Die 
Frist beginnt nur zu laufen, wenn der Versicherer auf 
die Folge ihres Ablaufes in Textform hingewiesen 
hat. 

d)  Erhebt der Versicherungsnehmer keinen Wider-
spruch gemäß c), so gilt die Einigung gemäß Nr. 5 b) 
über den Prämiensatz mit Ablauf der Widerspruchs-
frist als zustande gekommen. 

4. Dauer und Ende des Versicherungsvertrages 

a)  Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein an-
gegebenen Zeitraum abgeschlossen. 

b)  Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr 
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf der jeweiligen Versicherungspe-
riode eine Kündigung zugegangen ist. 

c)   Wird der Vertrag gemäß b) oder nach Eintritt eines 
Versicherungsfalles gemäß § 23 oder wegen Oblie-
genheitsverletzung gekündigt, so können weitere 
Bauvorhaben schon ab Zugang der Kündigung nicht 
mehr zur Versicherung angemeldet werden. 

5. Beginn des Versicherungsschutzes  

a)  Der Versicherungsschutz für das jeweilige Bauvor-
haben gemäß Nr. 1 a) beginnt vorbehaltlich der Re-
gelung in § 11 Nr. 3 zu dem in der Anmeldung ange-
gebenen Zeitpunkt, frühestens am Tag des Zugangs 
der Anmeldung. 

b) Für Bauvorhaben und Deckungserweiterungen für 
die der Prämiensatz gemäß Nr. 3 b) von Fall zu Fall 
ermittelt wird, beginnt der Versicherungsschutz frü-
hestens mit der Einigung über den Prämiensatz. 

6. Ende des Versicherungsschutzes 

a) Der Versicherungsschutz endet für jedes versicherte 
Bauvorhaben gemäß § 12. 

b) Wird der Vertrag nach einem entschädigungspflichti-
gen Versicherungsfall gekündigt, so enden mit dem 
Zeitpunkt der Wirksamkeit der Kündigung der ge-
samte Vertrag und der Versicherungsschutz für das 
von dem Schaden betroffene Bauvorhaben. 

c)  Im Übrigen wird der Versicherungsschutz für ange-
meldete Bauvorhaben nicht dadurch beendet, dass 
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der Vertrag gekündigt wird. 
 

TK 5868 

Verzicht auf Rückgriff gegen versicherte Unternehmer 

Abweichend von § 22 verzichtet der Versicherer auf den Über-
gang von Ersatzansprüchen gegen versicherte Unternehmer und 
Subunternehmer als Schadenverursacher wegen Schäden an 
versicherten Lieferungen und Leistungen, die sie nicht selbst 
erstellt haben; dies gilt jedoch nur, wenn oder soweit der Scha-
denverursacher gegen Haftpflichtansprüche nicht versichert ist. 
 

TK 5870 

Schäden durch Sturm und Leitungswasser an fertig gestell-
ten Teilen von Bauwerken 

1. Abweichend von § 12 Nr. 2 Satz 4 endet der Versiche-
rungsschutz für Schäden durch Leitungswasser und Sturm, 

die zu Lasten des Auftraggebers gehen erst, wenn die Vor-
aussetzungen gemäß § 12 Nr. 2 a)-c) für das ganze Bau-
werk vorliegen. 

2. Leitungswasser ist Wasser, das aus den Zu- und Ablei-
tungsrohren, den sonstigen Einrichtungen der Wasserver-
sorgung oder der Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, 
Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen be-
stimmungswidrig ausgetreten ist. 

Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepum-
pen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf ste-
hen Leitungswasser gleich. 

 

TK 5877 

Glasbruchschäden 

Abweichend von § 12 Nr. 2 endet der Versicherungsschutz für 
Glasbruch mit dem fertigen Einbau. 

 

 

 

C Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) 

§ 13  

Änderung von Anschrift und Name  

(1) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine dem Versiche-
rungsnehmer gegenüber abzugebende Willenserklärung die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer 
bekannte Anschrift des Versicherungsnehmers. Die Erklärung gilt 
drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Die 
Sätze 1 und 2 sind im Fall einer Namensänderung des Versiche-
rungsnehmers entsprechend anzuwenden.  

(2) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung in seinem Ge-
werbebetrieb genommen, ist bei einer Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung Absatz 1 Satz 1 und 2 entsprechend anzuwenden. 

 

§ 19  

Anzeigepflicht  

(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragser-
klärung die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss 
des Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen, erheblich sind und nach denen der Versicherer in Text-
form gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer 
nach der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers, aber vor 
Vertragsannahme Fragen im Sinn des Satzes 1, ist der Versiche-
rungsnehmer auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.  

(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 
Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten.  

(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn 
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig verletzt hat. In diesem Fall hat der Versicherer das 
Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu 
kündigen.  

(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger 
Verletzung der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Ab-
satz 3 Satz 2 sind ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen werden 
auf Verlangen des Versicherers rückwirkend, bei einer vom Versi-
cherungsnehmer nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.  

(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hin-
gewiesen hat. Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rer den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannte.  

(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertrags-
änderung die Prämie um mehr als zehn Prozent oder schließt der 
Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Um-
stand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den Versiche-
rungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen. 

 

§ 20  

Vertreter des Versicherungsnehmers  

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen, sind bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4 und des 
§ 21 Abs. 2 Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 2 sowohl die Kenntnis und die 
Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des 
Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsneh-
mer kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem 
Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit zur Last fällt.  

 

§ 21  

Ausübung der Rechte des Versicherers  

(1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zustehen-
den Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die 
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei der 
Ausübung seiner Rechte die Umstände anzugeben, auf die er seine 
Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begrün-
dung seiner Erklärung angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 
1 nicht verstrichen ist.  

(2) Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des 
Versicherungsfalles ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflich-
tet, es sei denn, die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf 
einen Umstand, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer 
nicht zur Leistung verpflichtet.  

(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen 
nach Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für 
Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Hat 
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglis-
tig verletzt, beläuft sich die Frist auf zehn Jahre. 
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§ 22  

Arglistige Täuschung  

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt.  

 

§ 23  

Gefahrerhöhung  

(1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertragser-
klärung ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung 
vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.  

(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne 
Einwilligung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen 
oder gestattet hat, hat er die Gefahrerhöhung dem Versicherer 
unverzüglich anzuzeigen.  

(3) Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungs-
nehmers eine Gefahrerhöhung unabhängig von seinem Willen ein, 
hat er die Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, 
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.  

 

§ 24  

Kündigung wegen Gefahrerhöhung  

(1) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 
Abs. 1, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Ver-
pflichtung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Beruht die 
Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.  

(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 kann 
der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen.  

(3) Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 2 erlischt, wenn 
es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers 
von der Erhöhung der Gefahr ausgeübt wird oder wenn der Zustand 
wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.  

 

§ 25  

Prämienerhöhung wegen Gefahrerhöhung  

(1) Der Versicherer kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeit-
punkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen für 
diese höhere Gefahr entsprechende Prämie verlangen oder die 
Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. Für das Erlöschen 
dieses Rechtes gilt § 24 Abs. 3 entsprechend.  

(2) Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr 
als zehn Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der 
höheren Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den 
Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuwei-
sen.  

 

§ 26  

Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung  

(1) Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung ein, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungs-
nehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1 vorsätzlich verletzt 
hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; 
die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
trägt der Versicherungsnehmer.  

(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem 
die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, es sei 
denn, dem Versicherer war die Gefahrerhöhung zu diesem Zeit-
punkt bekannt. Er ist zur Leistung verpflichtet, wenn die Verletzung 
der Anzeigepflicht nach § 23 Abs. 2 und 3 nicht auf Vorsatz beruht; 

im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung gilt Absatz 1 Satz 2.  

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 ist der Versicherer 
zur Leistung verpflichtet,  

1. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt 
des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungs-
pflicht war, oder  

2. wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist 
für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kün-
digung nicht erfolgt war.  

 

§ 27  

Unerhebliche Gefahrerhöhung  

Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine unerhebli-
che Erhöhung der Gefahr vorliegt oder wenn nach den Umständen 
als vereinbart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert 
sein soll.  

 

§ 28  

Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit  

(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versi-
cherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber 
dem Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag 
innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis 
erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die 
Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit.  

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer 
vom Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegen-
heit nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der 
Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im 
Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.  

(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers 
nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit 
zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat.  

(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung 
einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist 
unwirksam. 

 

§ 37  

Zahlungsverzug bei Erstprämie  

(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig ge-
zahlt, ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungs-
nehmer hat die Nichtzahlung nicht zu vertreten.  

(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versiche-
rungsfalles nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungs-
schein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerk-
sam gemacht hat.  

 



 

 Stand 01.01.2008 Seite 17 von 18 

§ 38  

Zahlungsverzug bei Folgeprämie  

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versi-
cherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform 
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betra-
gen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückstän-
digen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert 
und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit 
dem Fristablauf verbunden sind; bei zusammengefassten Verträgen 
sind die Beträge jeweils getrennt anzugeben.  

(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versi-
cherungsnehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der 
Zinsen oder Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet.  

(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der 
Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung 
kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, 
dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsneh-
mer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist 
der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzu-
weisen. Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie 
mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines 
Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet; Absatz 2 bleibt unbe-
rührt.  

 

§ 39  

Vorzeitige Vertragsbeendigung  

(1) Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor 
Ablauf der Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese 
Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt auf Grund des § 
19 Abs. 2 oder durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger 
Täuschung beendet, steht dem Versicherer die Prämie bis zum 
Wirksamwerden der Rücktritts oder Anfechtungserklärung zu. Tritt 
der Versicherer nach § 37 Abs. 1 zurück, kann er eine angemesse-
ne Geschäftsgebühr verlangen. 

(2) Endet das Versicherungsverhältnis nach § 16, kann der Versi-
cherungsnehmer den auf die Zeit nach der Beendigung des Versi-
cherungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der 
für diese Zeit aufgewendeten Kosten zurückfordern. 

 

§ 47  

Kenntnis und Verhalten des Versicherten  

(1) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsneh-
mers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für 
fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versi-
cherten zu berücksichtigen.  

(2) Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu berücksichtigen, wenn 
der Vertrag ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder ihm eine 
rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht 
möglich oder nicht zumutbar war. Der Versicherer braucht den 
Einwand, dass der Vertrag ohne Wissen des Versicherten ge-
schlossen worden ist, nicht gegen sich gelten zu lassen, wenn der 
Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten 
geschlossen und bei Vertragsschluss dem Versicherer nicht ange-
zeigt hat, dass er den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten 
schließt. 

 

§ 74  

Überversicherung  

(1) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten 
Interesses (Versicherungswert) erheblich, kann jede Vertragspartei 
verlangen, dass die Versicherungssumme zur Beseitigung der 
Überversicherung unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie 
mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.  

(2) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, 
sich aus der Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvor-
teil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die 
Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 

§ 79  

Beseitigung der Mehrfachversicherung  

 

(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehr-
fachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen 
der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass 
der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versiche-
rungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf 
den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versiche-
rung nicht gedeckt ist.  

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung 
dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versi-
cherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in 
diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder 
im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der 
Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige Herabsetzung der 
Versicherungssummen und der Prämien verlangen.  

 

§ 80  

Fehlendes versichertes Interesse  

(1) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie 
verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versi-
cherung nicht besteht; dies gilt auch, wenn das Interesse bei einer 
Versicherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein ande-
res künftiges Interesse genommen ist, nicht entsteht. Der Versiche-
rer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.  

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versiche-
rung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte bean-
spruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt 
beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des 
Interesses Kenntnis erlangt hat.  

(3) Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in 
der Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermö-
gensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer 
steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 

§ 82  

Abwendung und Minderung des Schadens  

(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfal-
les nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens zu sorgen.  

(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, 
soweit für ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzuholen, 
wenn die Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versi-
cherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, 
hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
handeln.  

(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast 
für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versi-
cherungsnehmer.  

(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für die Fest-
stellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
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§ 86  

Übergang von Ersatzansprüchen  

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, 
soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann 
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht 
werden.  

(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein 
zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung 
der geltenden Formund Fristvorschriften zu wahren und bei dessen 
Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwir-
ken. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätz-
lich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er 
infolgedessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall 
einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versiche-
rer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrläs-
sigkeit trägt der Versicherungsnehmer.  

(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häusli-
cher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht 
geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Scha-
den vorsätzlich verursacht. 

 

§ 95  

Veräußerung der versicherten Sache  

(1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräu-
ßert, tritt an dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer 
seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergeben-
den Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.  

(2) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf 
die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungspe-
riode entfällt, als Gesamtschuldner.  

(3) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich 
gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt hat.  

 

§ 96  

Kündigung nach Veräußerung  

(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber einer versicherten 
Sache das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von 
der Veräußerung ausgeübt wird.  

(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit 
sofortiger Wirkung oder für den Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender 
Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb 
eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird.  

(3) Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses nach 
Absatz 1 oder Absatz 2 ist der Veräußerer zur Zahlung der Prämie 
verpflichtet; eine Haftung des Erwerbers für die Prämie besteht 
nicht.  

 

§ 97  

Anzeige der Veräußerung  

(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder 
Erwerber unverzüglich anzuzeigen. Ist die Anzeige unterblieben, ist 
der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem 
die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der Versi-
cherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem 
Erwerber nicht geschlossen hätte.  

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist der Versicherer zur Leistung 
verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt 
war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur 
Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündi-
gung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.  

 

§ 98  

Schutz des Erwerbers  

Der Versicherer kann sich auf eine Bestimmung des Versicherungs-
vertrags, durch die von den §§ 95 bis 97 zum Nachteil des Erwer-
bers abgewichen wird, nicht berufen. Jedoch kann für die Kündigung 
des Erwerbers nach § 96 Abs. 2 und die Anzeige der Veräußerung 
die Schriftform oder die Textform bestimmt werden. 

 

§ 99  

Zwangsversteigerung, Erwerb des Nutzungsrechts  

Geht das Eigentum an der versicherten Sache im Wege der 
Zwangsversteigerung über oder erwirbt ein Dritter auf Grund eines 
Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen Verhältnis-
ses die Berechtigung, versicherte Bodenerzeugnisse zu beziehen, 
sind die §§ 95 bis 98 entsprechend anzuwenden. 
 

 



 

Widerrufsbelehrung 

Abschnitt 1 Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 

Widerrufsrecht Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. 
B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 
• der Versicherungsschein, 
• die Vertragsbestimmungen,  

einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum ein-
schließlich der Tarifbestimmungen, 

• diese Belehrung, 
• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, 
• und die weiteren in Abschnitt 2 ausgeführten Informationen 
jeweils in Textform zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:  
HVS Hamburger Versicherungs-Service AG, Stiftstr. 46, 20099 Hamburg 
Fax: 040-28 442 270; E-Mail: info@hvs.ag. 
 

Widerrufs- 
folgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich pro Tag um 
einen Betrag in Höhe von 1/360 der von Ihnen für ein Jahr zu zahlenden Prämie. Der Versicherer hat zurückzuzah-
lende Beiträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten. Beginnt der Versiche-
rungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene 
Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 

Besondere 
Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom 
Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
Das Widerrufsrecht besteht gemäß § 8 Absatz 3 VVG nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem 
Monat. Soweit eine vorläufige Deckung erteilt wurde, endet diese mit dem Zugang des Widerrufs bei uns. 
Widerrufen Sie Ihren Änderungsantrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. 
. 

Abschnitt 2 Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen 

 Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden im 
Einzelnen aufgeführt: 

 Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 
 Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 

 1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; 
anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Register-
nummer; 

 2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen 
dem Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch 
den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen 
und deutlich gestalteten Form; 

 3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 
 4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der 

Leistung des Versicherers; 
 5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prämien 

einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungsverträge umfas-
sen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berech-
nung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen; 

 6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien; 
 7. die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer 

befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises; 
 8. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung und des Versi-

cherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll; 
 9. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbe-

sondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen 
des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zah-
len haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

 10. a) Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 
 b) Angaben zur Mindestlaufzeit des Vertrages; 
 11. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich 

etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der All-
gemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich ge-
stalteten Form; 

 12. die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen 
vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt; 

 13. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über 
das zuständige Gericht; 

 14. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitge-
teilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikati-
on während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen; 

 15. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gege-
benenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit 
für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt; 

 16. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichts-
behörde. 
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